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zung, und da wird es merkwürdig. Es gibt einen be-
merkenswerten Vorgang:

Das Bundesverkehrsministerium hat in den Fach-
ausschüssen des Bundesrates angeregt, dass die
Länder einen Vorschlag zur Änderung des entspre-
chenden Bundesgesetzes erarbeiten; denn auf Bun-
desebene seien – man höre und staune – für die Än-
derung des Gesetzes kurzfristig keine Kapazitäten
verfügbar. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
es geht um ein Bundesgesetz, über das auf Bundes-
ebene im Kabinett und gegebenenfalls im Bundestag
zu verhandeln ist. Ich halte sehr viel von der guten
Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, und
wir sind gerne bereit, dem Bundesverkehrsminister
Daten und Fakten zu liefern, um ihn bei seinen origi-
nären Aufgaben zu unterstützen. Dazu gehören auch
die inzwischen von meinem Haus erarbeiteten recht-
lichen Prüfergebnisse zu den Datenschutzfragen.
Aber es kann nicht zielführend und aus Gründen der
politischen Raison schon gar nicht gewollt sein, dass
nun die Länder die Gesetzgebungsarbeit der Bun-
desregierung übernehmen.

Deshalb setze ich auf die Richtlinienkompetenz der
Kanzlerin, hier eine positive Lösung zu finden und
den Bundesverkehrsminister zu bitten, dem Wunsch
des Bundesrates zu folgen. Ich hoffe auf ein positives
Ergebnis. – Vielen Dank.

Präsidentin Hannelore Kraft: Vielen Dank, Herr
Kollege Remmel!

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.

Die Ausschüsse empfehlen, die Entschließung zu
fassen. Wer folgt dieser Empfehlung? – Das ist die
Mehrheit.

Dann ist so beschlossen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 84:

Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und
zur Änderung des Zweiten und Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch (Drucksache 84/11)

Das Gesetz kommt aus dem Vermittlungsausschuss
zurück. Zur Berichterstattung über das Vermittlungs-
verfahren erteile ich Herrn Ministerpräsidenten
Seehofer (Bayern) das Wort.

Horst Seehofer (Bayern), Berichterstatter: Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine
Damen und Herren! Ich erstatte zunächst Bericht als
Berichterstatter des Vermittlungsausschusses und
werde zur politischen Bewertung der aktuellen Dis-
kussion später noch Stellung beziehen.

Sie wissen, dass mit dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 9. Februar 2010, also ziemlich
exakt vor einem Jahr, dem Gesetzgeber aufgegeben
worden war, die Regelbedarfe nach dem Zweiten
und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch neu zu bemes-
sen. Besonderen Stellenwert maß das Verfassungsge-
richt den Bedarfen von Jugendlichen und Kindern
bei. Wichtigstes Ziel des bekanntermaßen zustim-
mungsbedürftigen Gesetzes ist es, diesem Auftrag

nachzukommen durch verstärkte Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen und durch eine neue, verfas-
sungskonforme Ermittlung und Ausgestaltung der
Regelbedarfe nach dem Zweiten und Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch.

Der Bundesrat hat im ersten Durchgang am 26. No-
vember 2010 eine umfangreiche Stellungnahme zu
dem Gesetz abgegeben. Am 3. Dezember 2010 be-
schloss der Deutsche Bundestag das Gesetz mit eini-
gen Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf der
Bundesregierung. Diesem Gesetz hat der Bundesrat
in seiner Sitzung am 17. Dezember 2010 nicht zuge-
stimmt. Die Bundesregierung rief daraufhin den Ver-
mittlungsausschuss an.

Nach langen und intensiven Verhandlungen be-
schloss der Vermittlungsausschuss am 9. Februar
dieses Jahres einen sogenannten unechten Eini-
gungsvorschlag, der vom Deutschen Bundestag am
heutigen 11. Februar 2011 angenommen wurde.

Der Einigungsvorschlag sieht im Wesentlichen Fol-
gendes vor:

Erstens Teilhabe- und Bildungsleistungen für Kin-
der:

Der Einigungsvorschlag sieht eine Ausweitung der
Leistungen für Bildung und Teilhabe vor und bezieht
neben den Kindern von Hartz-IV-Empfängern nun
Familien ein, die Kinderzuschlag erhalten, sowie Kin-
der, deren Familien Wohngeld erhalten. Damit soll
die harte Trennung zwischen Hartz-IV-Kindern und
Kindern aus Familien mit Wohngeld und Kinderzu-
schlag überbrückt werden.

Es ist gelungen, den ursprünglich vorgesehenen
Vollzug der Bildungs- und Teilhabeleistungen stark
zu entbürokratisieren: Anstelle der Bundesagentur
für Arbeit sind nun die Kommunen für diese Leistun-
gen zuständig. Dies hat nach dem Vermittlungsvor-
schlag keine finanzielle Belastung der Kommunen
zur Folge. Die Leistungen werden durch die Erhö-
hung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Un-
terkunft und Heizung um 10,5 Prozentpunkte kom-
plett finanziert. Das bedeutet ein Volumen von rund
1,5 Milliarden Euro jährlich.

Zweitens. Mit einer Revisionsklausel – ich darf hin-
zufügen: darauf habe ich persönlich Wert gelegt;
denn wir alle wissen aus der Vergangenheit, was es
bedeutet, eine einmal zwischen Bund und Ländern
gefundene Kostenverteilung zu verändern – soll
finanzielle Sicherheit für die Kommunen erreicht
werden, indem die Bundesbeteiligung an die tatsäch-
liche Ausgabenentwicklung bei den Bildungs- und
Teilhabeleistungen angepasst wird. Diese Anpassung
erfolgt nicht wie bei den bisherigen Kosten der Un-
terkunft, sondern auf Grund der tatsächlichen Aus-
gaben. Verändern sich diese, erfolgt ein Automatis-
mus der Anpassung zu Gunsten der Kommunen aus
dem Gesetz. Das halte ich für einen großen Fort-
schritt.

Drittens Änderungen beim Regelsatz – also die
Kosten für Warmwasser –, Forschungs- und Berichts-
pflichten:

Johannes Remmel (Nordrhein-Westfalen)
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Das Gesetz sieht bisher eine Erhöhung der Regel-

sätze um 5 Euro im Monat vor. Darüber hinaus wer-
den die Kosten der dezentralen Warmwasserversor-
gung als Mehrbedarf anerkannt, was eine faktische
weitere Erhöhung der Regelsätze um 6 Euro bedeu-
ten würde. Die Mehrkosten für Warmwasser werden
nun nach dem Vorschlag über die Anpassung der
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft
und Heizung vom Bund getragen. Wenn ich es recht
im Kopf habe, geht es um eine Größenordnung von
277 Millionen Euro. Basis der Erhöhung des Erwach-
senenregelsatzes um 5 Euro war die Forderung des
Bundesverfassungsgerichts nach einem transparen-
ten, nachvollziehbaren und realitätsgerechten Ver-
fahren.

Dennoch sieht der Einigungsvorschlag die Einfüh-
rung einer Forschungs- und Berichtspflicht des Bun-
desarbeitsministeriums vor, und zwar im Hinblick auf
die Methodik der Regelsätze, die zur Weiterentwick-
lung beitragen soll. Es ist z. B. kurzfristig praktisch
unmöglich, den Begriff der verschämten Armut wis-
senschaftlich eindeutig begründet und seriös so zu
definieren, dass er bei der jetzigen Regelsatzfindung
hätte berücksichtigt werden können. Aber ich halte
es für richtig, die Regierung zu beauftragen, hier zu
forschen, einen Maßstab zu entwickeln und den Ver-
fassungsorganen darüber zu berichten.

Viertens weitere Vereinbarungen in dem Eini-
gungsvorschlag:

Die ehrenamtliche Arbeit von Hartz-IV-Empfän-
gern soll auch zukünftig im SGB II und im SGB XII
– Sozialhilfe – honoriert werden. Eine Aufwandspau-
schale von künftig 175 Euro monatlich soll anrech-
nungsfrei bleiben. Das heißt im Klartext: Empfänger
von Transferzahlungen, die sich ehrenamtlich enga-
gieren und dafür eine Aufwandsentschädigung er-
halten, können davon ausgehen, dass, wie im Steuer-
recht, 175 Euro monatlich anrechnungsfrei bleiben.

Wie bei fast jedem größeren Vermittlungsverfahren
gab es Protokollerklärungen des Bundes und der
Länder. Deshalb noch ein Hinweis auf diese:

Flankierend zu den bereits genannten Punkten
wurden im Vermittlungsausschuss Einigungen er-
zielt, die in Protokollerklärungen fixiert worden sind. 

Das betrifft die Übernahme der Kosten der Grund-
sicherung durch den Bund. Der Bund sagt zu, die
jetzt von den Kommunen zu tragenden Kosten der
Grundsicherung im Alter in einem Dreistufenmodell
– ab 2012 bis 2014 – vollständig zu übernehmen. Dies
bedeutet übersetzt für den Zeitraum der kommenden
vier Jahre – 2012 bis 2015 – eine zusätzliche finan-
zielle Entlastung unserer Kommunen in Höhe von
12,2 Milliarden Euro.

Zeitarbeit und Equal Pay – auf Bayerisch und auf
Deutsch übersetzt: gleiche Bezahlung für Stammbe-
legschaft und Leiharbeitnehmer im Betrieb –: In der
Zeitarbeit sollen Arbeitgeber und Gewerkschaften
als die Sachnächsten die Einzelheiten des Equal Pay
durch Tarifvertrag regeln. Der Grundsatz von Equal
Pay ist heute bereits im Gesetz verankert. In der Pro-
tokollerklärung ist festgehalten: Wenn 2011 keine ta-

rifliche Regelung erreicht wird, ist die Politik am
Zuge – über eine Kommission und anschließendes
politisches Handeln der Parlamente.

In Bezug auf Mindestlohn und Equal Pay in der
Leiharbeit soll im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
vorgesehen werden, dass die Regierung auf Grund
eines gemeinsamen Vorschlags von Tarifvertrags-
parteien durch Verordnung bestimmen kann, bis zu
welchem Mindeststundenentgelt zum Nachteil des
Leiharbeitnehmers durch Tarifvertrag von Equal Pay
abgewichen werden darf. Die Regelungsbasis wäre
das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.

Zum Mindestlohn in der Weiterbildungsbranche
und bei den Sicherheitsdienstleistungen: Hinsicht-
lich der Sicherheitsdienstleistungen, so die Protokoll-
erklärung, werden Bemühungen der Tarifvertrags-
parteien um einen Mindestlohn auf tarifvertraglicher
Grundlage weiterhin wohlwollend begleitet. Jeder,
der sich in diesem Thema auskennt, weiß, dass ernst-
hafte Versuche laufen, den Mindestlohn in der Si-
cherheitsbranche durch Tarifvertrag zu gestalten.

Hinsichtlich der Weiterbildungsbranche soll ein
Verfahren ähnlich wie in der Pflegebranche gewählt
werden – Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Die Weiter-
bildungsbranche umfasst ca. 25 000 Beschäftigte. Es
geht darum, dass wir eine Kommission einsetzen, die
einen Vorschlag, vergleichbar dem Pflegemindest-
lohn, erarbeiten soll.

Wegen der weiteren Einzelheiten verweise ich auf
die im Vermittlungsausschuss abgegebenen Erklä-
rungen. Diese, Frau Präsidentin, möchte ich hiermit
zu Protokoll*) des Bundesrates geben.

Das sind die wesentlichen Inhalte des Einigungs-
vorschlags des Vermittlungsausschusses als Antwort
auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das
bekanntlich am 9. Februar 2010 erging, also ziemlich
exakt vor einem Jahr. – Vielen Dank.

Präsidentin Hannelore Kraft: Herr Ministerpräsi-
dent, vielen Dank für die Berichterstattung!

Wir kommen zu den Wortmeldungen. Es beginnt
Herr Ministerpräsident Beck (Rheinland-Pfalz).

Kurt Beck (Rheinland-Pfalz): Verehrte Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Wir befassen uns erneut mit einem Thema, das für
viele Menschen in der Bundesrepublik von großer
Bedeutung ist; denn sie sind darauf angewiesen,
ihren Lebensunterhalt über die sogenannte Hartz-IV-
Grundsicherung auf menschenwürdige Weise zu be-
streiten.

Das Bundesverfassungsgericht – Herr Kollege
Seehofer hat in seinem Bericht soeben darauf hinge-
wiesen – hat am 9. Februar 2010 die bis dahin gel-
tende Regelung für nicht verfassungsgemäß erklärt
und uns beauftragt, bis zum 31. Dezember des abge-
laufenen Jahres eine Neuregelung zu schaffen.

*) Anlage 9

Horst Seehofer (Bayern), Berichterstatter
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Ich habe es sehr bedauert, dass der Beginn der

Gesetzgebung mit der ersten Beratung im Deutschen
Bundestag erst am 19. Oktober vergangenen Jahres
zu verzeichnen war. Die Materie – das ist in der Be-
richterstattung deutlich geworden – ist sehr komplex.
Der erste Blick verspricht eine einfache Materie, je-
der weitere Blick zeigt, dass sie hochkomplex ist. Ich
will ununtersucht lassen, was die Motive dafür gewe-
sen sein mögen, die Gesetzesinitiative so spät zu er-
greifen. Wenn durch zeitlichen Druck schneller ein
Ergebnis erreicht werden sollte, dann ist das bisher
jedenfalls nicht gelungen; denn heute liegt immer
noch kein Ergebnis vor.

Neben der finanziellen, materiellen Ausstattung
spielen Bildungszugänge der Kinder aus den soge-
nannten Hartz-IV-Familien eine Rolle. Es geht um
eine Regelung der Kostenerstattung an die Kommu-
nen. Damit muss für die betroffenen Menschen die
Chance, wieder in Arbeit zu kommen, verbunden
sein, damit man nicht nur an Symptomen kuriert,
sondern einen Beitrag zur Verbesserung der generel-
len Situation leistet. Das alles erschließt sich einem
sehr schnell. Deshalb mussten selbstverständlich
Themen wie Mindestlohn oder Equal Pay, also glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit in einem Betrieb, als Teil
der Systematik betrachtet werden. Dazu hat es Lö-
sungsansätze und -vorschläge über alle Parteigren-
zen hinweg gegeben, von deren Tragfähigkeit ich
nach wie vor überzeugt bin.

Ich habe es bedauert, dass wir nicht zu einer Lö-
sung kommen konnten, was die Kostenerstattung an
die Kommunen über eine Erweiterung von Artikel
91e des Grundgesetzes angeht. Dann hätten wir all
die komplizierten Umwegfinanzierungen über die
Kosten der Unterkunft etc. nicht gebraucht und nicht
Materien, die in unterschiedlichen Verhandlungsrun-
den zur Entscheidung anstehen, miteinander ver-
mengt. Damit wurde es schwierig, die Dinge nachzu-
vollziehen und zuzuordnen. Dies hätte vermieden
werden können.

Wir werden auch bei den weiteren Gesprächen
darauf achten, dass die Kommunen für eine weitere
Aufgabe, die ihnen jetzt übertragen werden soll,
nicht das Geld für eine frühere Aufgabe mit dem
Hinweis bekommen: Damit seid ihr doch gut gefah-
ren. – Das kann am Ende nicht die Lösung sein. Des-
halb muss es bei den weiteren Bemühungen zu einer
nachvollziehbaren und eindeutigen Regelung an die-
ser Stelle kommen.

Ich bin froh darüber, wenn wir uns im Bereich Min-
destlohn ein Stück bewegen. Sie wissen, dass dies
für Sozialdemokraten bei Weitem nicht das Ziel ist.
Wir brauchen in möglichst allen Bereichen wieder
Tarifbindungen. Ein allgemeiner Mindestlohn ist eine
entscheidende Voraussetzung dafür. Dennoch: Jeder
Schritt, neue Branchen in den Mindestlohn einzube-
ziehen, ist ein richtiger Schritt.

Ab 1. Mai gilt für eine Reihe von Ländern in Mittel-
und Osteuropa die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das
bedeutet, dass der Druck, eine Lösung zu finden, er-
heblich steigt. Die Bundesrepublik Deutschland hat
sich hinsichtlich des Themas „gleicher Lohn für glei-

che Arbeit“ international verpflichtet. Deshalb müs-
sen diese Fragen gelöst werden.

In dem Verfahren war leider eine Entwicklung zu
verzeichnen, die es immer schwieriger gemacht hat,
in den Arbeitsgruppen und am Ende im Vermitt-
lungsausschuss zu einer Lösung zu kommen. Ich will
allen, die sich bemüht haben, meine Anerkennung
ausdrücklich nicht versagen, weil ich weiß, wie
schwierig die Materie ist. Es ist aber sicher, dass der
Politik insgesamt, würden wir auf der Nichtlösungs-
fähigkeitsposition verharren, erheblicher Schaden
zugefügt würde. Davon kann sich keine Partei frei-
sprechen; denn es ist in unserer Hand, eine verant-
wortbare Lösung zu finden.

Ich habe es sehr bedauert, dass eine Initiative der
Bundestagsfraktionen der Grünen und der SPD sowie
der sozialdemokratisch geführten Länder, vor Beginn
der Vermittlungsgespräche zu einem Spitzenge-
spräch zusammenzukommen, um einen Korridor ab-
zustecken, innerhalb dessen erfolgreich verhandelt
werden kann, von der Frau Bundeskanzlerin durch
den Kanzleramtsminister abgelehnt worden ist.
Nachdem sich die Arbeitsgruppen so schwergetan
haben, wäre es vor der zweiten Runde des Vermitt-
lungsausschusses vor einigen Tagen notwendig ge-
wesen, noch einmal den Versuch zu unternehmen,
auf der Spitzenebene nach einer Lösungsmöglichkeit
zu suchen. Auf eine solche Initiative habe ich bis ges-
tern, seit ich das Büro verlassen habe, nicht einmal
eine Antwort aus dem Kanzleramt bekommen.

Nachdem das unechte Vermittlungsergebnis auf
dem Tisch war, wie Herr Kollege Seehofer es geschil-
dert hat, war es an uns, dem Bundesrat, es nicht auf
eine Konfrontationsabstimmung ankommen zu las-
sen und darauf zu bauen, dass es im Hause keine
Mehrheit für das unechte Vermittlungsergebnis gibt
und dann andere nach einer Lösung suchen müssen.
Vielmehr lag es in der Verantwortung der Länder,
ihrerseits einen Versuch zu unternehmen, sich über
Parteigrenzen hinweg zu verständigen und nach
einem Lösungsansatz und einem Vorgehen zu su-
chen. Das haben einige Kolleginnen und Kollegen
gestern Abend bis in die Nacht und heute früh sehr
intensiv getan. Für diese Bereitschaft und Offenheit
will ich mich ausdrücklich bei Herrn Kollegen Profes-
sor Böhmer und seinem Stellvertreter, Herrn Buller-
jahn, sowie Herrn Kollegen Seehofer bedanken. Sie
haben mit mir und den Kolleginnen und Kollegen der
sozialdemokratischen und der grünen Seite in die-
sem Haus intensiv nach einem Lösungsansatz ge-
sucht.

Die Geschäftsordnung des Hauses sieht vor, dass
über die Anrufung des Vermittlungsausschusses vor
Entscheidungen in der Sache, wenn es eine solche
Anrufungsbefugnis noch gibt – und es gibt sie –, ab-
gestimmt werden muss. Das entspricht einer guten
Logik. Deshalb haben wir uns in intensiven Gesprä-
chen, getragen von dem Willen, wieder ein Miteinan-
der herbeizuführen, auf den vorliegenden Antrag auf
erneute Anrufung des Vermittlungsausschusses ver-
ständigt.

Kurt Beck (Rheinland-Pfalz)
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Dabei ist klar, dass das, was zu dem unechten Ver-

mittlungsergebnis geführt hat, auf der Tagesordnung
bleibt. Es wird ein Punkt, der eine Lösung erleichtern
soll, hinzugefügt: Die Sonderbedarfe sollen in die
Gesamtlösung miteinbezogen werden.

Frau Kollegin Schwesig hat mir berichtet, dass die
Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten im
Deutschen Bundestag eine Rede gehalten hat, die
nicht mit unserer Einigung auf den Antrag überein-
stimmt. Es geht um die Fragen, die uns trennen, aber
auch darum, dass wir uns gegenseitig versichert ha-
ben – das möchte ich noch einmal tun –, gemeinsam
sprechen, miteinander einen Korridor abstecken und
auf diese Art und Weise so aufeinander zugehen zu
wollen, dass wir nicht wieder in den gleichen Irrun-
gen und Wirrungen steckenbleiben wie in dem bis-
herigen Verfahren.

Entscheidend ist, ob wir uns verständigen wollen.
Wir haben uns in diesem Haus darauf verständigt,
dass wir das wollen. Getragen von diesem Geist wer-
den wir die Gespräche miteinander führen. Deshalb
wäre ich dankbar, Herr von Klaeden, wenn ich mich
an das Kanzleramt wenden dürfte. Ich weiß nicht, ob
es von Ihnen kommt, aber es geht durch die Lande,
dass das Kanzleramt sagt: Das, was hier beschlossen
wird, ist ganz anders zu interpretieren, als wir es tun. 

(Staatsminister Eckart von Klaeden: Bis jetzt ist 
alles richtig!)

– Was heißt „bis jetzt ist alles richtig“?

(Staatsminister Eckart von Klaeden: Bis jetzt 
stimme ich dem zu, was Sie sagen!)

– Gut! Wenn das so ist, dann halte ich das fest und
bin froh darüber. Ich sage ja nur: Es gibt solche Ge-
rüchte. Es ist besser, man redet darüber, bevor wir
später Interpretationsschwierigkeiten bei dem An-
trag haben.

Wir reden also über die Themen, bei denen wir uns
noch nicht einig sind, und das Zusatzthema in dem
Willen, sie so einzugrenzen, dass wir eine Chance
haben, uns nicht wieder so zu verstricken, wie es bis-
her der Fall war. Das ist von großer Bedeutung; denn
das hat uns in diesem Haus zusammengeführt und
darf jetzt nicht wieder durch Interpretationen aus-
einandergeraten.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich rege
an, dass wir zügig arbeiten. Auch das haben wir mit-
einander besprochen. Ich rege ebenfalls an, wenn die
Mehrheit dies wünscht – das ist keine Bedingung –,
zu einer Sondersitzung des Hohen Hauses zusam-
menzukommen, um das Thema einer Lösung zuzu-
führen. Ich denke, das alles kann innerhalb relativ
überschaubarer Zeit, wenn es weiter von dem Willen
zu einer Einigung getragen ist, geschehen.

In diesem Sinne bedanke ich mich für die intensi-
ven gemeinsamen Bemühungen und hoffe, dass wir
den Menschen signalisieren können: Auch bei
schwierigen Problemen ist die Politik in der Bundes-
republik in der Lage, eine gemeinsame Lösung zu
finden. Das entspricht dem Geist des Zweikammer-
systems und möglicher unterschiedlicher Mehrhei-

ten. Es ist unsere demokratische Aufgabe, daraus Lö-
sungsfähigkeit zu entwickeln. Ich bedanke mich,
dass alle signalisiert haben, dem Antrag zuzustim-
men.

Präsidentin Hannelore Kraft: Vielen Dank, Herr
Ministerpräsident Beck!

Das Wort hat Herr Ministerpräsident Seehofer
(Bayern).

Horst Seehofer (Bayern): Frau Präsidentin, meine
Damen und Herren! Ich bin schon sehr lange in der
Politik. In diesen 30 Jahren habe ich es noch nicht er-
lebt, dass ein Gesetz so kritisch begleitet, so intensiv
debattiert worden ist und so häufig zu Reaktionen bis
hin zu Klagen vor Gerichten geführt hat. Zuletzt war
es das Bundesverfassungsgerichtsurteil, das wesent-
liche Bestandteile des Gesetzes für verfassungswid-
rig erklärt hat. Es handelt sich um ein relativ junges
Gesetz, das erst seit fünf Jahren in Kraft ist. In allen
diesen fünf Jahren vermochte es aber nicht wirklich,
Rechtsfrieden in unserem Lande herzustellen. 

Deshalb kommt es mir auf drei, vier Punkte an, die
wir mit lösen müssen, wenn wir in den nächsten Ta-
gen versuchen, das Gesetz an den Anforderungen
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts auszurich-
ten. 

Erstens. Eine moderne Arbeitslosenversicherung
hat anders als in früheren Jahrzehnten eine Funk-
tion, die weit über die Sicherstellung des Lebens-
unterhalts von Arbeitslosen hinausgeht. Das war frü-
her ihre Funktion: Sie hatte sich auf die Sicherung
des Lebensunterhalts, des Existenzminimums des
Hilfeempfängers, also des bzw. der Arbeitslosen und
der Familie, reduziert. 

In den letzten Jahrzehnten kam man mehr und
mehr zu der Lösung, natürlich den Lebensunterhalt
sicherzustellen, aber gleichzeitig auch alles dafür zu
tun, dass Arbeitslose durch Qualifizierung und durch
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen so früh wie mög-
lich wieder in den Erwerbsprozess zurückgeführt
werden. Auch bei der Beurteilung der Dinge, über
die wir heute und in den nächsten Tagen diskutieren,
ist es wichtig, dass wir zuallererst überlegen: Haben
wir in der Arbeitsverwaltung ausreichende Instru-
mente, damit Arbeitslose frühestmöglich wieder in
den Erwerbsprozess zurückgeführt werden? 

Deshalb hat für mich – ich sage das auch vor dem
Bundesrat sehr deutlich – immer noch die erste Prio-
rität, die Menschen zu aktivieren, statt Regelungen
zu treffen, die nur dazu dienen, sie auf Dauer zu ali-
mentieren. Das muss unsere erste gesellschaftspoli-
tische Pflicht sein. Wir reden bei Hartz IV im Wesent-
lichen über Arbeitslose, die im Regelfall länger als
ein Jahr ohne Beschäftigung sind. Deshalb ist es für
mich – auch wenn wir über 5 Euro mehr oder weni-
ger diskutieren – das Wichtigste, dass wir diese ge-
sellschaftspolitische Aufgabe und damit unsere Auf-
gabe nicht aus dem Blick verlieren. 

Kurt Beck (Rheinland-Pfalz)
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Die Regelung zu zusätzlichen Mindestlöhnen, die

durch Protokollerklärungen im Vermittlungsaus-
schuss und heute im Bundesrat eingeführt wurde, ist
keine sachfremde Lösung, die mit unserem Sachver-
halt nichts zu tun hätte; denn die Einführung von
Mindestlöhnen für die Zeitarbeitsbranche, die
Sicherheitsbranche und die Weiterbildungsbranche
hat gerade den Sinn, dass jemand, der erwerbstätig
ist, nicht als Aufstocker ergänzend Hartz-IV-Leistun-
gen beziehen muss. Das ist eine sehr wichtige Funk-
tion. Deshalb stimmt es einfach nicht, wenn man fest-
stellt, Lohnuntergrenzen bei der Zeitarbeit oder
Mindestlöhne in anderen Branchen hätten nichts mit
Hartz IV zu tun. 

Sie sind für den ersten Punkt entscheidend, in dem
wir alle hoffentlich – da bin ich mir sicher – überein-
stimmen, nämlich zu vermeiden, dass Menschen
durch Dumpinglöhne in Arbeitslosigkeit kommen,
und dann, wenn sie in Arbeitslosigkeit sind, dafür zu
sorgen, dass sie Anreize bekommen, wieder Arbeit
aufzunehmen. Das möchte ich als Erstes festhalten.
Ich beschreibe es einmal so: aktivieren statt dauer-
haft alimentieren! 

Zweitens. Beim Bildungspaket als dem wichtigsten
Punkt im Urteil des Bundesverfassungsgerichts ha-
ben wir überhaupt keine Spielräume. Ich muss ein
bisschen selbstkritisch fragen: Wie konnte es eigent-
lich passieren, dass das Bundesverfassungsgericht in
einem Urteil feststellen muss, dass in den Regelbe-
darfen für Kinder und Jugendliche die Bildung im
Wesentlichen nicht enthalten ist, da wir gleichzeitig
pausenlos Reden darüber halten, dass Bildung das
wichtigste Rüstzeug für das weitere Leben ist? 

Jetzt bin ich froh. Am Anfang war ich Anhänger
der Geldleistung. Das wäre für die öffentlichen Haus-
halte übrigens die kostengünstigste Lösung. Im Laufe
des Diskussionsprozesses habe ich mich aber – auch
wenn man dann wieder lesen darf, man sei umgefal-
len – den Anhängern von Sachleistungen ange-
schlossen, weil mich am Ende das Argument über-
zeugt hat: Eine Sachleistung führt dazu, dass das
Geld, das die öffentliche Hand ausgibt, auch wirklich
für Bildung eingesetzt wird. Das bedeutet, dass man
für die Mittagsverpflegung an den Schulen entweder
einen Gutschein bekommt oder dass den Schulen der
Aufwand überwiesen wird, wie wir in Bayern es tun. 

Das Bildungspaket für Kinder und Jugendliche ist
für mich – neben der großen gesamtgesellschaftli-
chen Aufgabe – der wichtigste Punkt. Man kann
nicht im Ernst bestreiten, dass das, was die Bundes-
regierung vorgeschlagen und der Vermittlungsaus-
schuss bestätigt hat, verfassungsgemäß ist. Zwar hat
jeder von uns noch Wünsche, weil unterschiedliche
Schwerpunkte bestehen. Aber wenn wir die wesent-
lichen Bildungsaufgaben für Kinder und Jugendliche
durch das Gesetz ergänzen, beginnend beim Schul-
ausflug bis hin zum Mittagessen und zu Zuschüssen
zu Vereinsbeiträgen, für Musikvereine etc., dann ist
das wirklich ein Quantensprung in der deutschen
Bildungspolitik. Ich habe im Vermittlungsausschuss
oder auch anderswo nicht erlebt, dass ein Land ge-

sagt hat: Igittigitt, das ist Ländersache! – So lief die
Diskussion lange Zeit.

Bund und Länder haben die gemeinsame Anstren-
gung unternommen, ein Bildungspaket auf den Weg
zu bringen, das diesen Namen verdient und das vor
allem unseren gemeinsamen gesellschaftspolitischen
Anspruch erfüllt zu vermeiden, dass Armut in den
Familien vererbt wird. Aus unzähligen Studien wis-
sen wir, dass diese Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist.
Wenn in einer Familie über lange Zeit Sozialhilfe-
bzw. Hartz-IV-Leistungen bezogen werden, werden
im Regelfall auch die Kinder zu Sozialtransfer-
empfängern.

Der einzige Schlüssel zur Überwindung dieses Pro-
blems ist die Teilhabe der Kinder an Bildung, ge-
währleistet durch die Sachleistung. Diese Teilhabe
gewährleistet wiederum unseren gesellschaftlichen
Anspruch, dass Kinder die Chance haben, über die
Bildung an Arbeit und Einkommen teilzuhaben. Das
ist die Gerechtigkeit in unserer modernen Gesell-
schaft: Es geht nicht darum, wie viel Geld verteilt
wird – das kann große Ungerechtigkeiten auslösen –,
sondern darum, welche Chancen wir den Menschen
eröffnen, ein eigenständiges Leben zu führen: durch
Arbeit, durch Eigentum, durch Teilhabe am kulturel-
len Leben und durch Einkommen. Deshalb ist das
Bildungspaket der große Kern dieses Programms. Wir
haben gemeinsam die Verpflichtung, das Bildungs-
paket so schnell wie möglich in der Praxis zum Tra-
gen zu bringen. 

Nun wurde lange darüber diskutiert, wer dafür zu-
ständig ist. Wir alle waren einer Meinung: unsere
Gemeinden. Ich habe immer die These vertreten: Je
dezentraler bei schwierigen sozialen Verhältnissen
die Begleitung organisiert ist, desto wirksamer ist die
Hilfe. Denn die Gemeinden wissen Bescheid, was bei
ihnen vor Ort los ist, sie kennen die familiären und
sozialen Verhältnisse. Deshalb ist es gut, wenn wir
die Zuständigkeit für den Vollzug des Bildungs-
pakets auf die Gemeinden übertragen. 

Es ist auch gut, dass wir darin übereinstimmen
– ich habe Zweifel an der Umsetzung dieses Grund-
satzes gehört; wir werden uns das noch einmal genau
anschauen; politisch besteht darüber aber absolut
Übereinstimmung –, dass den Gemeinden die ihnen
durch den Vollzug des Bildungspakets entstehenden
Kosten, und zwar die tatsächlichen Kosten, erstattet
werden. Wir dürfen nicht so weitermachen, wie es
viele Bundesregierungen – gleich welcher Couleur –
getan haben, die den Kommunen eine Aufgabe über-
tragen, aber nicht die dafür erforderlichen Finanzen
bereitgestellt haben. Die beste Gewähr dafür, dass
wir die politische Einigung erzielen, ist, den Kommu-
nen die Istkosten, also die tatsächlichen Kosten, für
die Bildung zu ersetzen. 

Beim Start ist das relativ einfach. Die Frage ist aber
immer, wie es dann weitergeht. An dieser Stelle bin
ich dankbar für eine Revisionsklausel, die vorsieht,
dass die Istausgaben des Vorjahres die Grundlage für
die Kostenerstattung in der Gegenwart sind – auch

Horst Seehofer (Bayern)
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für die Zukunft. Die Kosten können steigen oder
auch sinken. Man kann nicht Geld für Aufwendun-
gen überweisen, die gar nicht entstanden sind. 

Entscheidend für mich ist – ich sagte es in meinem
Vortrag als Berichterstatter –, dass wir nicht wie bei
den KdU jährlich im Vermittlungsausschuss darum
feilschen müssen, was die Länder und Kommunen
bekommen und was der Bund bekommt, sondern
dass die festgestellten Istkosten den Automatismus
für die Kostenerstattung auslösen.

Dass wir in der Protokollerklärung noch unterge-
bracht haben, dass wir damit die KdU für die Zukunft
neu konstruieren, nämlich nicht mehr nach Bedarfs-
gemeinschaften, sondern nach Istausgaben – das war
über viele Jahre das Anliegen dieses Hauses; es hat
jährlich zu Vermittlungsverfahren geführt –, erwähne
ich nur nebenbei; denn wir sollten es erst durchset-
zen und dann darüber reden. Für uns ist dieser Punkt
nämlich durchaus interessant. 

(Heiterkeit auf der Regierungsbank)

Ich meine, das ist ein sauberes, faires Angebot: die
Zuständigkeit der Kommunen, ein kräftiges Bil-
dungspaket und die Erstattung der Istkosten auch für
die Zukunft. 

Den Kommunen soll eine Aufgabe neu zugewiesen
werden. Insofern besteht schon wieder ein Sachzu-
sammenhang. Bei dieser Gelegenheit sollten wir den
folgenden Punkt gleich mit erledigen; darauf legt der
Freistaat Bayern größten Wert, das ist seit vielen Jah-
ren ein Ärgernis. Die Kommunen wurden in der Ver-
gangenheit für einen sehr dynamischen Bereich für
zuständig erklärt – hierfür werden ihnen nur wenige
Euro ersetzt –: die Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung. Man kann jetzt nicht sagen
– das möchte ich feststellen –, das habe die Regie-
rung oder der Bundesfinanzminister im September
vergangenen Jahres schon versprochen. Damals war
die Gefechtslage ganz anders. Ich weiß, wovon ich
rede, weil ich für die Zuständigkeit des Bundes für
die Grundsicherung kämpfe. Das war immer an Be-
dingungen geknüpft, z. B. an die Bedingung, dass
die Kommunen dafür auf die Gewerbesteuer verzich-
ten müssen. 

Deshalb erkläre ich heute noch einmal – das ist in
der Protokollerklärung zweifelsfrei so formuliert wor-
den, und zwar noch während der Sitzung des Ver-
mittlungsausschusses –, dass das Angebot des Bun-
des, in drei Stufen – 2012, 2013, 2014 – die gesamten
Ausgaben für die Grundsicherung zu übernehmen,
und zwar auf Dauer, an keinerlei Bedingungen ge-
knüpft ist, auch nicht an eine Abschaffung der Ge-
werbesteuer. 

Für die Koalition, für die ich in anderer Funktion
unterwegs bin, kann ich Ihnen sagen, dass über diese
Fragen – Gewerbesteuer, Sozialstandards, Belastun-
gen der Gemeinden durch Bürokratie und vieles an-
dere mehr – isoliert in der Gemeindefinanzkommis-
sion weiter beraten wird, aber nicht in dem Junktim,
der Verknüpfung mit dem Angebot, die Grund-
sicherung durch den Bund zu übernehmen. Das ist
die glasklare Festlegung. Sie kann man nicht umin-

terpretieren, weil es einem nicht gefällt, dass man ein
so gutes Angebot bekommt. Ich kann Ihnen sagen,
dass es heute 3,5 Milliarden Euro für die soziale
Grundsicherung sind und im Jahre 2014 nach der
Prognose 4,2 Milliarden Euro sein werden. 

Jeder weiß – der Sitznachbar aus Berlin sagt mir
das bei fast jeder Bundesratssitzung –, welche
Dynamik in diesem Bereich liegt; denn soziale
Grundsicherung im Alter heißt: ohne Inanspruch-
nahme der unterhaltsverpflichteten Kinder. Die Inan-
spruchnahme erfolgt erst ab 100 000 Euro Einkom-
men. Das betrifft sicherlich nicht die Mehrheit in
Deutschland. Deshalb ist das ein sehr dynamischer
Sozialbereich. 

Wenn ich manche Diskussionen über den Länder-
finanzausgleich, die Schuldenbremse, Sparprobleme
und Finanzbelastungen der Kommunen höre, stellt
sich mir eine Frage. Ich meine, wenn man verant-
wortlich mit den Kommunen in seinem Bundesland
umgeht, muss man Sorge dafür tragen, dass dieses
Angebot des Bundes in der Realität zum Tragen
kommt. Das ist verantwortliche Politik gegenüber
den Kommunen. Auch wir in Bayern haben Kommu-
nen, die das brauchen. 

Meine Damen und Herren, deshalb ist es kein ver-
giftetes Angebot oder gar Betrug, wie ich lesen
durfte, sondern zweifelsfrei ein Angebot ohne jede
Bedingung und eine der größten Transaktionen
zwischen Bund und Kommunen, die ich in meiner
politischen Laufbahn erlebt habe – abgesehen von
Mehrwertsteuerverteilungen oder Einkommen-
steuerverteilungen zwischen den politischen Ebenen.

Die Gesamtentlastung von 2012 bis 2015 beläuft
sich – ich wiederhole es – auf 12,2 Milliarden Euro.
Es wäre verantwortungslos, wenn wir diesen Betrag
unseren Kommunen vorenthielten. Allein das müsste
ein Grund sein – neben dem Bildungspaket und ne-
ben unserem gesellschaftspolitischen Auftrag „akti-
vieren statt alimentieren“ –, Ja zum Vorschlag der
Bundesregierung zu sagen. 

Es bleibt der Regelsatz. Ich habe keinen Zweifel
– die Bayern haben durchaus qualifizierte Juristen –,
dass die 364 Euro so berechnet wurden, wie das Bun-
desverfassungsgericht es uns auferlegt hatte: trans-
parent, offen, nachvollziehbar, frei von Willkür; das
ist sehr wichtig. 

Ich stehe auch vor dem Bundesrat dazu: Wenn es
darum geht, das soziale Existenzminimum für Er-
wachsene zu definieren, dann ist es sowohl politisch
als auch unter Berücksichtigung des Urteils des Bun-
desverfassungsgerichts absolut gerechtfertigt, dass
wir zu dem Ergebnis kommen, dass der Aufwand für
Zigaretten und Alkohol nicht zu den Elementen so-
zialer Grundsicherung gehört. Dazu stehe ich, und
das wiederhole ich hier. 

Wir haben gleichwohl noch einiges verändert.
Beim Bildungspaket nehmen wir keine scharfe Ab-
grenzung „Hartz-IV-Empfänger – ja oder nein“ vor,
sondern wir beziehen Kinderzuschlagsberechtigte
und Wohngeldempfänger ein. Wir in Bayern haben
damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Jede andere

Horst Seehofer (Bayern)
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Abgrenzung halten Sie in der Praxis nicht durch. Wie
begründen Sie, dass das Kind von Hartz-IV-Bezie-
hern das Schulmittagessen bekommt, das Kind einer
alleinerziehenden Mutter, die mit ihrem Verdienst
knapp über der Hartz-IV-Bedarfsgrenze liegt, d. h.
nicht Hartz-IV, aber Wohngeld bzw. den Kinderzu-
schlag bezieht, jedoch ausgegrenzt bleibt?

Ich meine, wir in Bayern haben eine kluge Antwort
gefunden. Es war eine meiner ersten Tätigkeiten,
nachdem ich vor zwei Jahren das Amt des Minister-
präsidenten übernommen hatte, das kostenlose
Schulmittagessen einzuführen. Den Schulen erstat-
ten wir die Aufwendungen. Wir haben von Anfang
an Bürokratie vermieden und festgelegt, dass die
Kinder jener Eltern, die Kindergeldzuschlag bzw.
Wohngeld beziehen, natürlich mitessen können. Die
Bevölkerung hat Verständnis, wenn man nicht büro-
kratisch eine harte Grenze zieht und nicht jene Men-
schen außen vor lässt, die auch jeden Euro umdrehen
müssen. Ich meine, die Regelsatzberechnung ist ver-
fassungsrechtlich in Ordnung.

Wir haben einen Vorschlag zum Mehrbedarf bei
Mobilitätskosten eingebracht; im Regelsatz sind
23 Euro vorgesehen. Es gibt da und dort im ländli-
chen Raum, aber auch in Ballungsräumen Monats-
karten für 35 oder 38 Euro. Wir wollten die Möglich-
keit eröffnen, in diesem Fall die Übernahme der
Kosten des Mehrbedarfs – jenseits des Regelsatzes von
364 Euro – zu beantragen. Das ist leider – ich sage es
vorsichtig – nicht einigungsfähig gewesen.

Damit Sie nicht den Eindruck gewinnen, wir lehn-
ten Vorschläge der SPD und der Grünen aus Willkür
ab, muss ich den Vorschlag, der am Mittwochabend
unterbreitet wurde, erläutern; jeder soll nachvollzie-
hen können, warum die unterschiedlichen Ansätze
nicht zusammengeführt werden konnten. Der Vor-
schlag lautete, die Grundgesamtheit jener Personen,
die in die Bedarfsermittlung einbezogen werden, von
bisher 15 % der unteren Einkommensbezieher auf
20 % zu erweitern. Im Ergebnis hätte sich der Regel-
satz um 17 Euro erhöht. Da man der Ansicht war,
dass das ein bisschen zu viel sei, wurde vorgeschla-
gen, die im Regelsatz für Mobilitätskosten vorge-
sehene Summe von 23 auf 6 Euro zu reduzieren,
Differenz: 17 Euro. Auf der einen Seite 17 Euro plus,
auf der anderen Seite 17 Euro minus – plus/minus
null. 

Nur, das Problem ist: Wenn man auf der Grundlage
des gewählten Statistikmodells 23 Euro als Minimum
für die Deckung des Mobilitätsbedarfs festgestellt
hat, kann man nicht einfach hergehen und den Be-
trag auf 6 Euro reduzieren. Daraufhin ist die Rege-
lungsvariante empfohlen worden, dem Hilfeempfän-
ger die Möglichkeit einzuräumen, bei Mehrbedarf
einen gesonderten Antrag zu stellen. 

Bei aller Bereitschaft zum Kompromiss – wir sind
uns unserer staatspolitischen Verantwortung be-
wusst; man muss sich treffen – bleibt festzuhalten: Es
galt bisher und wird auch in Zukunft gelten, dass wir
nicht einfach – ich muss den Begriff gebrauchen –

nach Gusto oder Willkür Regelsätze definieren kön-
nen. Das Verfahren muss in sich schlüssig, d. h. kon-
sistent sein und vom Verfassungsrecht getragen
werden. Erst danach stellt sich die Frage der Finan-
zierung. Sie spielt eine wichtige Rolle; denn wir kön-
nen nicht einfach Milliarden in die Hand nehmen,
nur um Zustimmung zu erreichen. So haben wir es
auch nicht vereinbart, Herr Kollege Beck. 

Wir müssen schauen, dass in der Sache schlüssige
Lösungen gefunden werden: Einerseits haben die
Hilfeempfänger Anspruch auf menschenwürdige
Existenz; andererseits dürfen wir nicht die Menschen
aus dem Blick verlieren, die mit ihren Steuern und
Abgaben das Ganze finanzieren. Wenn wir das be-
achten, haben wir die Bevölkerung hinter uns. Mir
geht es darum, dass wir durch eine vernünftige, in
sich geschlossene Lösung Rechtsfrieden auf einem
schwierigen Feld schaffen: für jene, die auf Hilfe an-
gewiesen sind und denen wir eine bessere Perspek-
tive eröffnen müssen – Stichworte: Arbeitsplätze und
Wachstum –, aber auch für jene – ich wiederhole es –,
die mit ihren Steuern und Abgaben das alles bezah-
len.

Wir, die Koalition, haben uns sehr darum bemüht,
nicht nur statistische Zahlen, sondern auch einen
gesellschaftspolitischen Entwurf in die Debatte ein-
zubringen, mit dem der Anspruch, den ich formuliert
habe, erfüllt werden kann. Ich glaube, wir haben ihn
erfüllt, sosehr wir wissen, dass es andere Ansichten
gibt. Wir haben in Deutschland eine politische Situa-
tion, die uns zusammenführen muss, um die unter-
schiedlichen Ansichten und Interessen auszuglei-
chen. 

Ich bin froh darüber, dass wir alle uns, nachdem
wir gestern, in der vergangenen Nacht und noch
heute miteinander beraten haben, auf einen Antrag
auf Einberufung des Vermittlungsausschusses ver-
ständigen konnten. Ich möchte für den Freistaat Bay-
ern feststellen, dass die Erklärung, die Sie dazu ab-
gegeben haben, aus meiner Sicht in Ordnung ist. 

Ich sage sehr offen, worin ich ein mögliches Pro-
blem in den vergangenen Wochen gesehen habe. Ich
bin nach so gut wie keiner Sitzung vor die Fernseh-
kameras gegangen. Man ist schon überrascht, was
alles an Interpretationen, Gerüchten, Vermutungen
und Behauptungen nach einer Sitzung in die Land-
schaft gestellt wird. Ich habe das mittlerweile an die
50 Mal erlebt: bei Sozialreformen, Gesundheitsrefor-
men, Rentenreformen, Haushaltsberatungen, in den
Föderalismuskommissionen und bei vielen anderen
Gelegenheiten. Es gibt viele, die glauben, ihren Bei-
trag dazu leisten zu müssen. Man reibt sich dann die
Augen und fragt sich: Warst du eigentlich auf dieser
Veranstaltung, oder war das eine von vor zehn Jah-
ren?

Ich sage ausdrücklich, dass in den Verhandlungen
eine Atmosphäre der Sachkunde und der Vernunft
geherrscht hat. Daran gibt es nichts zu deuteln, auch
wenn ich als Beteiligter dieser Runden mich frage,
warum es nicht geklappt hat. Aber das ist Vergan-
genheit. 

Horst Seehofer (Bayern)
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Wichtig ist, dass wir bereit sind, miteinander zu re-

den, und dass wir in den Text, der Grundlage des
Begehrens ist, heute den Vermittlungsausschuss an-
zurufen, nicht wieder alles Mögliche hineininterpre-
tieren. Wir sollten so miteinander Kontakt halten,
dass wir Rituale – wir kommen zusammen; dann gibt
es Erklärungen, warum und wieso – vermeiden. Wir
haben seit einem Jahr einen Auftrag des Verfas-
sungsgerichts. Zusammenführen sollte uns schon der
Respekt vor dem Gericht; aber noch mehr sollten uns
die Menschen zusammenführen, die klare Antworten
bezüglich der Hilfen brauchen, seien es die Hilfe-
empfänger selbst, seien es ihre Familien oder die
Kommunen. 

Meine Juristen sagen mir: Nichthandeln der Politik
wäre nicht unmaßgeblich für Richterrecht. Wir sollten
uns – schon aus Gründen unserer Selbstachtung –
nicht in die Lage bringen, dass Richterrecht politi-
sche Gestaltung ersetzt. Deshalb ist es gut, wenn der
Bundesrat heute den Vermittlungsausschuss anruft.
Der Text des Anrufungsbegehrens ist klar formuliert.
Er sollte über das Wochenende nicht gebogen, ver-
schoben oder interpretiert werden; es gilt der Text.
Wir haben vereinbart, zeitnah miteinander zu reden,
Rituale, die wir erlebt haben, zu vermeiden und zu
versuchen, in einem begrenzten Korridor zu einer Ei-
nigung zu kommen. Die gesamte Sozialpolitik der
Bundesrepublik Deutschland wollen wir nicht auf-
blättern und neu gestalten. 

Zum Schluss sage ich: Wir alle wissen, in welcher
politischen Situation wir sind – im Bundesrat, im Bun-
destag. Wir sind gezwungen zusammenzufinden.
Dies ist jedoch ohne ein gewisses Grundvertrauen,
dass man sich auf das, was in Verhandlungsrunden
und Gesprächen ausgetauscht wird, verlassen kann,
nicht möglich. Ohne Grundvertrauen werden wir
auch im nächsten Anlauf nicht zusammenkommen.
Daneben brauchen wir eine klare gesellschaftspoliti-
sche Vorstellung. Unsere Ansichten dazu können
voneinander abweichen, aber wir dürfen nicht in
Willkür abdriften. 

Ich stelle von Anfang an klar: Wir können nicht als
Geldverteilmaschine auftreten, nur damit es Mehr-
heiten gibt. Wir müssen schon noch auf die Seriosität
unserer Haushalte, der öffentlichen Finanzen insge-
samt achten. Auch das muss unser Maßstab sein.
Aber ohne Grundvertrauen wird es uns auch im
nächsten Anlauf nicht gelingen zusammenzufinden.
Wir sollten zunächst einmal von diesem Grundver-
trauen ausgehen, jenseits dessen, was am Wochen-
ende vielleicht wieder alles hineininterpretiert wird. –
Ich danke.

(Parl. Staatssekretär Peter Hintze: Horst, eins a!)

Präsidentin Hannelore Kraft: Vielen Dank, Herr
Ministerpräsident Seehofer! 

Das Wort hat Herr Staatsminister Grüttner (Hes-
sen).

Stefan Grüttner (Hessen): Frau Präsidentin! Meine
sehr verehrten Damen und Herren! Ich will an das
anknüpfen, was Herr Ministerpräsident Seehofer so-
eben gesagt hat. Das verstehe ich als Appell an dieje-
nigen, die in den vergangenen Wochen verhandelt
haben und in den nächsten Wochen weiter verhan-
deln werden. 

Es ist nicht allein eine Frage des Grundvertrauens,
das man sich entgegenbringen muss, sondern es ist
auch eine Frage der Einstellung, d. h. für wen wir
verhandeln. Es geht nicht um die Durchsetzung par-
teipolitischer Positionen, es geht um die Menschen,
die auf Hilfe nach SGB II angewiesen sind. Wir müs-
sen versuchen, sie so zu aktivieren, dass sie in der
Notsituation, in der sie sind, nicht verharren, sondern
aus der Not herauskommen und selbstbestimmt ihr
Leben gestalten können.

Insbesondere den Kindern und Jugendlichen aus
diesen Familien müssen wir bessere Chancen auf
Teilhabe und Bildung eröffnen. Insofern war es ein
gutes Gesetz; sonst hätten wir, das Land Hessen, es
im Dezember vergangenen Jahres nicht befürwortet.
Aber was gut ist, kann noch besser werden. Die letz-
ten Wochen der Verhandlungen haben verdeutlicht,
dass es verbesserungsfähig gewesen ist. Ich nenne
beispielhaft die Ausweitung des Empfängerkreises
auf Kinder und Jugendliche, deren Eltern Wohngeld
oder Kinderzuschlag beziehen. 

Auch bei der Umsetzung des Bildungs- und Teilha-
bepakets haben wir einen wesentlichen Schritt ge-
tan. Diejenigen, die die Bedürfnisse der Kinder und
deren familiäre Situation am besten einschätzen kön-
nen, nämlich unsere Kommunen, werden mit ent-
sprechenden Kompetenzen ausgestattet. Es ist rich-
tig, dass wir Wert darauf gelegt haben, die
Kommunen für die von ihnen zusätzlich zu überneh-
mende Arbeit ausreichend zu finanzieren. Bei der
Berechnung der Zuschläge für die Kosten der Unter-
kunft, bei der Revisionsklausel und der Spitzabrech-
nung nach einem gewissen Zeitpunkt ist ein Ergeb-
nis erzielt worden, das sich aus der Sicht der Länder,
die hier auch als Sachwalter der Kommunen auftre-
ten, sehen lassen kann. 

Es sei noch einmal darauf hingewiesen: Wir kön-
nen nicht alles außer Kraft setzen. Es geht eben nur
über die Finanzierung der Kosten der Unterkunft;
denn die Erweiterung über Artikel 91e der Verfas-
sung – wie es angedeutet worden ist – ist nicht mög-
lich, dem steht Artikel 104 entgegen. Egal welcher
Weg gewählt wird, entscheidend ist, dass spitz abge-
rechnet wird und dass die Kommunen für die Leis-
tungen, die sie in Zukunft zu erbringen haben, eine
Refinanzierung erhalten.

Wir müssen im Weiteren dafür sorgen, dass wir
sehr schnell zu Ergebnissen kommen. Alle Länder
haben in der Zwischenzeit auf unterschiedlichster
Ebene Regelungen getroffen, um die Mittagsversor-
gung von bedürftigen Kindern und Jugendlichen si-
cherzustellen. Jedes ist seinen eigenen Weg gegan-
gen. Wir bezahlen das zum jetzigen Zeitpunkt auch
weiter. Es ist nicht so, dass wegen des Nichtinkraft-
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tretens des Gesetzes zum 1. Januar dieses Jahres
Kindern und Jugendlichen aus Hartz-IV-Empfänger-
familien oder geringverdienenden Familien auf ein-
mal das Mittagessen nicht mehr gewährt wird. Aber
wir Länder brauchen Sicherheit, wie wir in Zukunft
damit umgehen können. Deswegen ist es dringend
notwendig, dass wir den Versuch unternehmen, sehr
schnell zu einer Einigung zu kommen.

Dabei müssen wir berücksichtigen, dass schon das
Gesetz – nicht das unechte Vermittlungsergebnis,
sondern das Gesetz – wesentliche Bestandteile ent-
hält, durch die für Kinder und Jugendliche Teilhabe
insbesondere an Bildung sichergestellt wird. Es ist
doch ein Anachronismus, dass es Kinder aus Empfän-
gerfamilien gibt, die das Potenzial haben, eine wei-
terführende Schule zu besuchen und einen höher-
wertigen Bildungsabschluss zu machen, aber eine
solche Schule nicht besuchen können, weil sie in
ländlichen Gebieten leben und ihnen die Mittel für
die Fahrtkosten fehlen. Sie warten bis heute auf die
Fahrtkostenerstattung, wie sie die Gesetzesvorlage
vorsieht. Das ist für diese Kinder wesentlich.

Deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass wir
in den weiteren Verhandlungen von Symbolik ablas-
sen müssen. Ich habe schon im Dezember von dieser
Stelle aus gesagt – ich wiederhole es heute –: Wer die
Familien, vor allem die Kinder und Jugendlichen die-
ser Familien, im Blick hat, der darf sich nicht darauf
zurückziehen, dass eine Einigung über das Gesetz
nicht zustande gekommen ist, weil es ein sogenann-
tes Spitzengespräch nicht gegeben hat. Er darf die
Gewährung von Leistungen nicht an Verfahrensfra-
gen festmachen mit der Folge, dass diese Leistungen
denjenigen vorenthalten werden, für die wir eine ge-
setzliche Regelung schaffen wollen. Wenn weiter
versucht wird, solche Symbolik in die Verhandlungen
einzubringen, werden wir uns, so befürchte ich, wie-
der verhaken und nicht zu Lösungen kommen. Des-
wegen ist es wichtig, dass wir uns auf das konzentrie-
ren, was heute in dem Antrag auf Anrufung des
Vermittlungsausschusses darüber steht, was Gegen-
stand der weiteren Verhandlungen ist. Es ist meiner
Auffassung nach – von Herrn Ministerpräsidenten
Beck dargestellt und von Herrn Ministerpräsidenten
Seehofer bestätigt – klar abgegrenzt und definiert,
worum es in dem weiteren Verfahren geht. 

Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht wieder
der Versuchung erliegen, die Gespräche mit Forde-
rungen zu belasten, die mit dem eigentlichen Gesetz-
gebungsverfahren nichts zu tun haben. 

Man kann durchaus unterschiedlicher Auffassung
darüber sein, ob gesetzliche Mindestlöhne oder
Equal Pay in einer direkten Beziehung zum SGB II
stehen. Sicherlich ist die Frage der aktivierenden
Hilfe, die Herr Ministerpräsident Seehofer angespro-
chen hat, richtig: nicht alimentieren in der Not, son-
dern so aktivieren, dass man aus der Not heraus-
kommt. Wir müssen allerdings auch berücksichtigen,
dass es in der Bundesrepublik Deutschland nur eine
sehr geringe Anzahl von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern gibt, die vollzeitbeschäftigt sind und
trotzdem aufstocken müssen. Das müssen wir identi-

fizieren. Es kann nicht sein, dass jemand, der Vollzeit
arbeitet, von dem, was er verdient, seinen Lebens-
unterhalt nicht bestreiten kann. Es geht um diejeni-
gen, die Vollzeit arbeiten. Das müssen wir genau
identifizieren. Dort gibt es auch eine Verbindung zu
dem jetzigen Gesetzgebungsverfahren. Es geht aber
nicht um diejenigen, die insgesamt zusätzliche Leis-
tungen beziehen. 

Es wird im Wesentlichen darauf ankommen, dass
wir uns in den weiteren Verhandlungen auf die
Punkte konzentrieren, die in dem Antrag dargelegt
sind. Entscheidend ist, dass wir mit Symbolik aufhö-
ren – dieser Appell geht an beide Seiten – und uns,
an der Sache orientiert, darauf verständigen, dass
Kindern und Jugendlichen, aber auch denjenigen,
die im Leistungsbezug sind, so schnell wie möglich
geholfen wird. – Herzlichen Dank für die Aufmerk-
samkeit.

Präsidentin Hannelore Kraft: Der nächste Redner
ist Herr Bürgermeister Wolf (Berlin).

Harald Wolf (Berlin): Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Zunächst einmal ist es zu begrü-
ßen, dass wir heute wohl eine Entscheidung fällen
werden, die bedeutet, dass weiter verhandelt wird
und dass es heute nicht zur Ablehnung eines unech-
ten Vermittlungsergebnisses kommt mit der Folge,
dass am Montag die Sozialgerichte darüber entschei-
den, welche Ansprüche Bezieherinnen und Bezieher
von Hartz IV haben. Eine solche Entwicklung wäre
eine Bankrotterklärung der Politik gewesen. Sie
hätte dokumentiert, dass sie nicht in der Lage ist, ei-
nen Auftrag des Bundesverfassungsgerichts umzu-
setzen. Es wäre vor allem verantwortungslos gegen-
über den Menschen gewesen, die gegenwärtig auf
Existenzsicherung durch Hartz IV angewiesen sind.

Nachdem der Bundesrat dem Gesetz der Bundes-
regierung nicht zugestimmt hatte, ist der Vermitt-
lungsausschuss einberufen worden. Dem Gesetz ist
nicht zugestimmt worden, weil es erhebliche Zweifel
daran gegeben hat, ob die Bemessung der Regelbe-
darfe eine wirklich adäquate Umsetzung des Urteils
des Verfassungsgerichts ist. Diese Zweifel existieren
nach dem, was im Vermittlungsausschuss mit der
Mehrheit der B-Seite beschlossen worden ist, weiter. 

Es bestehen Zweifel, was die Frage der Referenz-
gruppe angeht. Es besteht nach wie vor das Problem
des Zirkelschlusses, nämlich dass die Menschen, die
aufstockende Leistungen nach Hartz IV bekommen,
in die Referenzgruppe einbezogen sind, was nichts
anderes heißt, als dass man den künftigen – angeb-
lich verfassungsmäßigen – Regelsatz damit begrün-
det, dass man den für nicht verfassungsgemäß erklär-
ten Regelsatz hier einbezieht. Das entbehrt jeder
Logik, und das kann es nicht sein.

Es ist auch eine Tatsache, dass die verdeckte Ar-
mut hier immer noch einbezogen wird. Das heißt, der
Umstand, dass es Menschen gibt, die eigentlich An-
spruch auf ergänzende Leistungen nach Hartz IV
hätten, sie aber aus unterschiedlichen Gründen nicht
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geltend machen, etwa weil sie nicht wissen, dass sie
diese Ansprüche haben, oder weil sie sich nicht
trauen, sie anzumelden, führt zu einer Verzerrung
der Bedarfsberechnung. 

Das sind nur wenige Beispiele. 

Heute Morgen gab es im Deutschlandfunk ein In-
terview mit einem ehemaligen Verfassungsrichter,
der am Urteil vom 9. Februar 2010 mitgewirkt hat,
aber nicht mehr im Amt ist. Er hat sich dieses Gesetz
angesehen und es bewertet. Ich habe, wie wir alle,
viel mit Juristen zu tun, aber selten habe ich von ei-
nem Juristen in solcher Eindeutigkeit Zweifel an der
Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes und so heftige
Kritik gehört. Das macht deutlich, wie notwendig es
ist, dass wir noch einmal daran arbeiten, damit der
Auftrag des Verfassungsgerichts umgesetzt wird. Es
kann nicht sein, dass geäußert wird, wie in der De-
batte im Vermittlungsausschuss vor zwei Tagen ge-
schehen: Das kann ja das Verfassungsgericht noch
einmal überprüfen. – Nein, meine Damen und Her-
ren, das ist nicht richtig. Wir müssen einen Weg fin-
den, bei dem wir alle davon überzeugt sind, dass wir
auf der verfassungsrechtlich sicheren Seite sind. Das
ist gegenwärtig nicht der Fall.

Herr Kollege Seehofer hat auf den Zusammenhang
zwischen der Höhe des Regelsatzes und der Rege-
lung von Mindestlöhnen hingewiesen. Da besteht
ein elementarer Zusammenhang. Es ist nicht so, wie
es in der Diskussion immer wieder aufgetaucht ist,
dass hier sachfremde Themen miteinander vermischt
werden. Wenn es zu einer Erhöhung des Regelsatzes
kommt, hat das sofort Auswirkungen auf die Zahl der
Aufstockerinnen und Aufstocker. Insofern ist das eine
elementare finanzpolitische Frage. 

Es ist zu klären, ob Löhne über die öffentlichen
Haushalte aufgestockt werden sollen, damit sie dem
gesetzlich definierten Existenzminimum entspre-
chen, oder ob man die Auffassung vertritt, dass es
Aufgabe der Unternehmen ist, existenzsichernde
Löhne zu zahlen. Dafür brauchen wir Regelungen. Es
gibt 1,4 Millionen Aufstocker. Ich weiß, nicht alle ar-
beiten Vollzeit. Aber es gibt mittlerweile eine erheb-
liche Zahl von Menschen, die aufstocken, die auf er-
gänzende Leistungen angewiesen sind, weil sie trotz
Vollzeitarbeit von ihrem Einkommen nicht leben
können. Auch die Tatsache, dass jeder achte Leihar-
beiter auf aufstockende Leistungen angewiesen ist,
zeigt, dass der Zusammenhang elementar ist.

Ich weise noch einmal auf das Thema Grundsiche-
rung im Alter hin. Die Menschen, die heute im Nied-
riglohnsektor arbeiten, die kein existenzwürdiges
Einkommen durch ihre eigene Arbeit haben, sind
diejenigen, die zukünftig in der Grundsicherung sein
werden. Ich verweise nur auf die Studien, die alle
hier kennen und die zeigen, dass Altersarmut in der
Bundesrepublik Deutschland programmiert ist, weil
die Zahl der Niedriglöhner in den letzten Jahren ex-
orbitant gestiegen ist. Es ist eine Frage von voraus-
schauender Sozialpolitik und übrigens auch von
vorausschauender Finanzpolitik, hier etwas zu un-
ternehmen. Daher sage ich ganz klar: Dieses Thema
gehört für uns mit in das Gesamtpaket.

Sie haben angesprochen, was in den Protokoll-
erklärungen zum Thema Mindestlohn und Leih-
arbeit formuliert worden ist, Herr Seehofer. Ich habe
Ihnen bei dem, was Sie grundsätzlich ausgeführt ha-
ben, heftig zugestimmt. Zu dem aber, was im Detail
in dieser Protokollerklärung steht, frage ich: Was ist
das denn? 

Bei der Leiharbeit wird die politische Verantwor-
tung auf die Tarifparteien delegiert.

(Horst Seehofer [Bayern]: Für ein Jahr!)

– Ja, für ein Jahr! – Dann hat die FDP im Vermitt-
lungsausschuss die schöne Formulierung hineinge-
bracht, dass die Politik das weiter wohlwollend
begleitet. Das ist das Gegenteil von politischem Han-
deln. Wir haben doch im Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz eine klare Regelung: Es gilt Equal Pay, und
von diesem Grundsatz kann nur abgewichen werden,
wenn es tarifvertragliche Regelungen gibt.

(Zuruf Bundesministerin Dr. Ursula 
von der Leyen)

– Ja, aber es geht darum, den Grundsatz Equal Pay
durchzusetzen. Frau von der Leyen, Sie wissen doch,
warum dieser Grundsatz dermaßen durchlöchert ist,
weil die Unternehmen unter Zuhilfenahme der
christlichen Gewerkschaften es geschafft haben, rei-
henweise Tarifverträge abzuschließen.

(Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen: 
Der DGB!)

– Der DGB hat sie abgeschlossen, nachdem die
christlichen Gewerkschaften vorangegangen waren.
Jetzt haben wir das Urteil des Bundesarbeitsgerichts,
dass die christlichen Gewerkschaften für tarifunfähig
erklärt worden sind.

(Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen: 
Genau!)

In dieser Situation ist das aber keine Frage der Tarif-
partner, sondern die Politik muss durchsetzen, dass
der Grundsatz Equal Pay gilt. Wir brauchen Mindest-
lohnregelungen in der Zeitarbeit für die entleihfreien
Zeiten. Das kann von mir aus tarifvertraglich gere-
gelt werden. Aber die politische Verantwortung da-
für, dass der Grundsatz, der gesetzlich normiert ist,
auch durchgesetzt wird, liegt nach wie vor beim Ge-
setzgeber. Den Einschränkungen, die vorgenommen
worden sind, und dem Wildwuchs, der eingesetzt hat
und der nicht einfach tarifvertraglich mit einem Fin-
gerschnippen zu beseitigen ist, muss hier entgegen-
gewirkt werden.

Der zweite Punkt betrifft die Vorschläge für die
Mindestlohnregelung in den Bereichen Weiterbil-
dung und Sicherheitsgewerbe. Zu erwähnen sind in
diesem Zusammenhang die Einheit im Tarifausschuss
und der Kabinettsvorbehalt. Herr Seehofer, die Ein-
heit im Tarifausschuss wird schon schwierig werden.
Dann gibt es noch den Kabinettsvorbehalt. Wir wis-
sen doch, wie die Freien Demokraten in dieser Frage
die ganze Zeit agiert haben. Das heißt, es ist das Ve-
torecht der FDP. Dem soll der Bundesrat zustimmen
und sagen: Das ist eine Regelung, mit der wir in der
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Frage des Mindestlohns weiterkommen. – Das ist
keine Lösung, es ist kein Ergebnis, das man ernsthaft
präsentieren kann. Deshalb finde ich es richtig, dass
im Vermittlungsausschuss noch einmal ernsthaft ge-
redet wird. Klar ist, dass es in solchen Verhandlun-
gen zu Kompromissen kommen muss. Das verlangt
dann aber auch mehr Bewegung. 

Bewegung hat es beim Bildungspaket gegeben.
Das will ich nicht in Abrede stellen; das sind wirk-
liche Fortschritte. Es hat auch Fortschritte bei der
Finanzierung gegeben; das ist wahr. Aber der eigent-
liche Gegenstand des Vermittlungsverfahrens sind
die Regelsätze und die damit unmittelbar im Zusam-
menhang stehenden Fragen. Diese müssen noch ge-
löst werden. 

Ich will noch einmal sagen: Wir stimmen dem An-
trag auf Einberufung des Vermittlungsausschusses zu
in klarer Kenntnis dessen, was darin steht, nämlich
mit dem Ziel der Überarbeitung des Gesetzes, „die
geeignet ist, die in den Beratungen des Deutschen
Bundestages und des Bundesrates deutlich geworde-
nen unterschiedlichen Positionen zu überbrücken“.
Das heißt, es gibt keine Einschränkung der Themen,
sondern es muss vereinbart werden, welche die zen-
tralen Themen, über die gesprochen wird, sind. In
diesem Sinne wird Berlin zustimmen und über die
aufgeworfenen Fragen, wie von mir beschrieben,
weiterdiskutieren. – Herzlichen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

Präsidentin Hannelore Kraft: Vielen Dank, Herr
Bürgermeister Wolf! 

Mir liegen noch sieben Wortmeldungen vor. Nächs-
ter Redner ist Herr Minister Bode (Niedersachsen). 

Jörg Bode (Niedersachsen): Frau Präsidentin!
Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich
möchte mit einem Zitat aus dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts beginnen: 

Zur Ermittlung des Anspruchumfangs hat der
Gesetzgeber alle existenznotwendigen Aufwen-
dungen in einem transparenten und sachge-
rechten Verfahren realitätsgerecht sowie nach-
vollziehbar auf der Grundlage verlässlicher
Zahlen und schlüssiger Berechnungsverfahren
zu bemessen. 

Das ist der Leitsatz aus dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom 9. Februar 2010, und das ist un-
ser heutiger Auftrag. Deshalb bitte ich Sie: Verglei-
chen Sie diesen Leitsatz mit Teilen der Diskussion
der letzten Wochen, und fragen Sie sich selbst, was
sie miteinander zu tun haben. 

Es ist richtig, dass wir alle gemeinsam an die Ver-
nunft appellieren, dass wir alle gemeinsam unseren
Auftrag als Verfassungsorgan, dieses Problem verfas-
sungsfest zu lösen, annehmen und alle anderen
Dinge beiseiteschieben, obwohl Wahlen anstehen.

Nach rund siebenwöchigen Verhandlungen im
Vermittlungsausschuss liegt heute ein unechtes Er-
gebnis vor. Das Land Niedersachsen ist der festen

Überzeugung, dass mit diesem Vorschlag nicht nur
die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts voll-
ständig erfüllt sind, sondern dass er darüber hinaus
weitere Verbesserungen für Hartz-IV-Empfänger und
ihre Kinder sowie zusätzlich erhebliche Entlastungen
für unsere Kommunen beinhaltet. 

Die Bundesregierung hat die Regelsätze nach den
Kriterien des Bundesverfassungsgerichts neu und
transparent berechnet. Im Ergebnis stehen statt 359
jetzt 364 Euro monatlich zur Verfügung. Bei dieser
Berechnung gibt es keinen politischen Verhand-
lungsspielraum. Die klare Vorgabe lautet, dass die
Berechnung verfassungskonform sein muss. Deshalb
kann die Berechnung nicht Gegenstand politischer
Verhandlungen sein. 

( V o r s i t z :  Amtierende Präsidentin 
Dr. Angelica Schwall-Düren)

Pauschalforderungen nach höheren Regelsätzen
würden über die Vorgaben des Verfassungsgerichts
hinausgehen. Dann reden wir nicht mehr über die Si-
cherung des Existenzminimums, sondern über mehr. 

Lassen Sie mich deutlich sagen: Das kann man wol-
len, das ist rechtlich zweifelsfrei zulässig. Es ist aber
ein Systembruch. Es ist ein Bruch mit den Grundsät-
zen unserer sozialen Marktwirtschaft. „Sozial“ be-
deutet in der sozialen Marktwirtschaft Hilfe in der
Not, Hilfe zur Selbsthilfe, Hilfe zur Wiedereingliede-
rung. Wenn wir über die erforderliche Hilfe hinaus-
gehen, treffen wir eine Personengruppe besonders
hart: diejenigen, die für nur wenig mehr als das Exis-
tenzminimum jeden Tag zur Arbeit gehen, hart arbei-
ten, versuchen, eine Familie damit zu ernähren, und
sehen müssten, dass andere das Gleiche bekommen,
ohne zu arbeiten. Das wäre ein Bruch mit dem Prin-
zip der Leistungsbereitschaft. Das wäre ein Bruch in
einer leistungsorientierten Gesellschaft. Das wollen
wir nicht. Wir wollen nicht dauerhaft alimentieren,
sondern Notlagen überbrücken. Wir wollen die
Situation der Hilfebedürftigkeit nicht dauerhaft fest-
schreiben. Das ist ein Grundsatz, der in den weiteren
Verhandlungen ebenfalls zu berücksichtigen ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Nieder-
sachsen begrüßt es sehr, dass die Bundesregierung
ein umfangreiches Bildungs- und Teilhabepaket auf
den Weg gebracht hat. Im Zuge der Beratungen ist es
weiter aufgestockt worden. Ich bin der festen Über-
zeugung, dass damit die notwendigen Voraussetzun-
gen dafür geschaffen werden, dass Kinder aus sozial
schwächeren Familien eine bessere Perspektive ha-
ben. Die Zukunft hilfebedürftiger Kinder darf nicht
davon bestimmt werden, ob die Eltern langzeit-
arbeitslos sind oder nicht. Das Bildungspaket steht
für mehr soziale Integration. Es steht für mehr Chan-
cen auf Bildung und auf Teilhabe der Kinder aus be-
dürftigen Familien. 

Als ein wesentliches – wenn nicht sogar als das we-
sentlichste – Ergebnis der Verhandlungen sehe ich
die Bereitschaft, die Trägerschaft für das Bildungspa-
ket auf die Kommunen zu übertragen. Ich halte das
für vollkommen richtig. Dort können wir unbürokra-
tisch auf vorhandene Strukturen aufbauen. Wir brau-
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chen keine weitere Verwaltungsebene zu schaffen.
Es sind die Kommunen, die die Leistungen vor Ort
flexibel und passgenau anbieten und umsetzen kön-
nen. Durch diese Änderung haben wir alle gemein-
sam Wesentliches geschafft. Wir brauchen weniger
Geld für Bürokratie, und damit steht mehr Geld für
Kinder zur Verfügung. Auf dieses Ergebnis können
wir gemeinsam stolz sein. 

Natürlich gilt es sicherzustellen, dass den Kommu-
nen durch diese Reform keine neuen finanziellen Be-
lastungen entstehen. Ich kann diesbezüglich die
Skepsis in Städten und Gemeinden, aber auch bei
dem einen oder anderen in diesem Raum verstehen.
Auch wenn ich mit diesem Gremium nicht so viel
politische Erfahrung habe wie Herr Kollege Seehofer,
hatte ich schon manches Mal das Gefühl, dass man
– von welcher Bundesregierung auch immer – hinter
die Fichte geführt worden ist und sich fragte: War das
wirklich so? 

(Horst Seehofer [Bayern]: Ich sage nur: BAföG!)

Aber ich bin der festen Überzeugung: Bei der Umset-
zung dieses Pakets ist genau das Gegenteil der Fall.
Man könnte fast das Gefühl haben, der Bundesrat
habe die Bundesregierung ein wenig hinter die
Fichte geführt. Aber das wollen wir vielleicht an an-
derer Stelle diskutieren. 

Es kommt zu einer milliardenschweren Entlastung
der Kommunen. Ich meine nicht nur die Milliarden,
um die wir sie heute entlasten. Wir müssen es pers-
pektivisch sehen: Auf Grund der prognostizierten de-
mografischen Entwicklung ist die Frage der Kosten
der Grundsicherung für unsere Kommunen eine ti-
ckende Zeitbombe. Die Übertragung ohne Bedin-
gung ist deshalb ein großer Schritt. Wenn Sie alle
einmal in sich gehen, werden Sie feststellen: Vor sie-
ben Wochen hätten Sie mit einem derartigen Ange-
bot nicht gerechnet. 

Herr Beck, ich stimme Ihnen zu: Man muss genau
schauen, ob das bei den Kommunen wirklich an-
kommt, wie es gesagt wurde. Ich gestehe gerne zu,
dass man noch etwas Zeit braucht, um dies zu prüfen,
um vielleicht über das eine oder andere mit uns noch
einmal zu diskutieren. Ich will nur eines sagen: Der
Deutsche Landkreistag hat die Chance dieses Ange-
bots erkannt. Er macht sich massiv für die Annahme
stark. 

(Kurt Beck [Rheinland-Pfalz]: Eine Person nur!)

– Wenn der parteipolitisch neutrale Deutsche Land-
kreistag dafür wirbt, ist das zumindest ein Hinweis
darauf, dass es so schlecht für die Kommunen und
Landkreise nicht sein kann. Das sollten wir alle bei
den weiteren Beratungen berücksichtigen. 

Lassen Sie mich auf etwas eingehen, was Kollege
Seehofer aus der letzten Sitzung des Vermittlungs-
ausschusses zur Frage der Kosten der Unterkunft am
Rande erwähnt hat! Es war doch für uns alle ein ab-
solut unbefriedigender Zustand, dass wir jedes Jahr
das gleiche Spiel hatten, dass wir uns jedes Jahr im
Vermittlungsausschuss über die Steigerungsraten der
angemessenen Beteiligung des Bundes an den Kos-

ten der Unterkunft streiten mussten. Einmal sah sich
der eine als Sieger, einmal der andere, dann wieder
wusste keiner, wer gewonnen hatte. Dies war und ist
ein nicht hinnehmbarer Zustand. Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, wenn Herr Kollege Seehofer
für die CSU und ich als FDP-Minister gemeinsam ei-
nen Vorschlag machen, so mag dies für den einen
oder anderen schon überraschend genug sein. Wenn
dann auch noch ein Haushälter der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion sagt, das sei eine gute Idee, kann
dies die Begeisterung weiter steigern. Wenn die Bun-
desregierung dies schließlich in ihre Protokollerklä-
rung aufnimmt, ist das ein gutes Signal dafür, einen
jahrelangen Streit zu beenden. 

Lieber Herr Seehofer, ich bin wesentlich optimisti-
scher als Sie. Ich sage nicht nur: Wir müssen warten,
bis es umgesetzt wird. Ich sage auch: Wenn es die
Bundesregierung einmal gesagt hat, dann wird sie
das in diesem Fall unabhängig von dem, was heute
hier geschieht, auch umsetzen. 

(Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen: 
Na, na!)

– Ich freue mich immer, Frau von der Leyen zu sehen,
allerdings nicht jedes Jahr wegen der KdU-Beteili-
gung im Vermittlungsausschuss. Das müssen wir ver-
nünftig lösen.

(Horst Seehofer [Bayern]: Nur, die Verpflegung 
ist da schlecht!)

– Wo wir die beste Verpflegung bekommen haben,
mag man differenziert sehen. Ich muss sagen: Im Mi-
nisterium war die Verpflegung – auch die Plätzchen –
ausgezeichnet. Aber im Bundesrat ist es auch schön.
Das muss man einmal sagen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich
in die Runde blicke, sehe ich Vertreter der Interessen
ihres jeweiligen Landes. Viele von Ihnen kommen
aus der Kommunalpolitik. Im Bundesrat sind Sie auch
Anwalt Ihrer Kommunen; das dürfen wir nicht ver-
gessen. Sie sind in erster Linie Anwalt der Kommu-
nen, dann Anwalt der eigenen Partei. 

Im Zuge des Vermittlungsverfahrens ist eine Viel-
zahl von Themen angesprochen worden: Mindest-
löhne, private Krankenversicherung, Zusammenset-
zung des Tarifausschusses, Arbeitsmarktprogramme,
Zeitarbeit. Ich bitte zu bedenken, welche Themen
wie intensiv mit dem eingangs zitierten Leitsatz des
Bundesverfassungsgerichts in einem Zusammenhang
stehen und welche vielleicht weiter davon entfernt
sind. Wir sollten über alle Themen, die wir durchaus
als richtig erkannt haben, an der gebotenen Stelle
weiterdiskutieren. 

Ich sage das auch, weil der Bereich Zeitarbeit
heute noch auf der Tagesordnung dieses Hohen Hau-
ses steht. Und ich sage Ihnen das als ein Wirtschafts-
und Arbeitsminister der FDP. Ich finde das, was wir
im gemeinsamen Verfahren erarbeitet haben, richtig.
Wir brauchen in der Zeitarbeit eine Lohnunter-
grenze, gerade auch um auf die Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit vorbereitet zu sein. 

Jörg Bode (Niedersachsen)



30 Bundesrat – 879. Sitzung – 11. Februar 2011

(D)(B)

(C)(A)
Hinsichtlich Equal Pay handeln wir richtig, wenn

wir an die Tarifparteien appellieren, in einigen Be-
reichen nicht hinnehmbare Zustände zu verändern,
damit die Zeitarbeit nicht insgesamt in Misskredit
gerät. 

Ich werde für das Land Niedersachsen zu jenem
Punkt ähnlich lautende Protokollerklärungen wie
die Bundesregierung bei diesem Tagesordnungs-
punkt abgeben und erwarte, dass die Bundesregie-
rung bzw. der Bundestag bei der Umsetzung des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes in diesem Sinne
handelt. 

Heute liegt uns ein Gesetz vor, das das Existenz-
minimum für Hartz-IV-Empfänger sichern soll, be-
dürftigen Kindern helfen soll, auf eigenen Beinen zu
stehen, und unseren Kommunen erhebliche Hand-
lungsspielräume für Jugendarbeit, Sozialarbeit, Bil-
dung, Infrastruktur verschaffen kann. Ich erinnere an
das eingangs zitierte Urteil. Wir haben heute darüber
zu entscheiden, ob der genannte Leitsatz umgesetzt
worden ist oder nicht. Ich begrüße es deshalb aus-
drücklich, dass es durch den Vorstoß von Minister-
präsident Beck neue Bewegung gegeben hat. Ich
finde, das sind wir alle uns schuldig, wenn wir nicht
am Ende dieses Verfahrens noch größere Politikver-
drossenheit haben wollen, ein noch stärkeres
Schauen auf die Politiker als diejenigen, die ihre Auf-
gabe nicht wirklich ernst nehmen, unabhängig da-
von, von welcher Partei sie sind. Wenn das nicht das
Ergebnis sein soll, sollten wir die Ansätze, die wir
heute Morgen bekommen haben, weiterverfolgen
und uns diese Mühe für die Kinder, für die Menschen
machen. 

Jetzt gehen schon wieder Gerüchte um, was wir als
Antrag aller Länder hier eigentlich eingereicht haben,
wie man das eine Komma interpretieren muss. Herr
Beck, Sie haben gesagt, das Bundeskanzleramt sage
etwas ganz anderes, als eigentlich im Antrag steht.
Mir geht es genauso: Ich höre, dass die Grünen Dinge
erzählen, die nichts mit dem zu tun haben, was wir be-
sprochen und in den Antrag aufgenommen haben.

Deshalb würde ich Folgendes sagen: Wir lassen die
Gerüchte, die über die Flure gehen, beiseite. Es gilt
das, was wir beschließen. Jedes Wort, jedes Komma,
jeder Punkt im Antrag gilt. Herr Beck, wenn Sie da-
rüber hinaus Zweifel haben, wie man das interpre-
tiert, kann ich Ihnen sagen: Kollege Seehofer, Sie
und ich haben uns draußen auf diesen Text die Hand
gegeben. In Niedersachsen gilt der Handschlag.
Wenn er in Bayern und in Rheinland-Pfalz gilt, wer-
den wir zu einem Ergebnis kommen. Wir lassen die
Frage des Weltfriedens außen vor, wir nehmen die
konkreten Korridore für Hartz IV, über die man reden
muss. Dann kommen wir nicht nur zu guten Gesprä-
chen, dann kommen wir sogar schnell zu einem Er-
gebnis. – Vielen Dank.

Amtierende Präsidentin Dr. Angelica Schwall-

Düren: Herzlichen Dank, Herr Minister Bode! 

Als Nächste hat Frau Bürgermeisterin Linnert (Bre-
men) das Wort.

Karoline Linnert (Bremen): Frau Präsidentin! Meine
sehr verehrten Damen und Herren! Ausgangspunkt
der Beratungen im Bundestag, im Bundesrat und im
Vermittlungsausschuss ist ein Verfassungsgerichtsur-
teil, das uns auferlegt, eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit zu tun, nämlich die Berechnung der Re-
gelsätze für das Existenzminimum in Deutschland
nachvollziehbar und transparent zu machen, jegliche
Willkür zu unterlassen, konsistent zu rechnen und
die Berechnungsverfahren fortzuschreiben sowie
Kindern das Recht auf Teilhabe und Bildung so zu
gewähren und sie dabei zu unterstützen, dass sie
durch ihre Armutslage nicht beeinträchtigt werden.

Am Ende ist es so, dass niemand in diesem Haus
stolz darauf sein kann, dass sich das Verfassungsge-
richt gezwungen sah, ein Gesetz, dem der Bundesrat
zugestimmt hatte, für verfassungswidrig zu erklären.
Umso größer ist die Herausforderung für uns, den
Vorgaben des Verfassungsgerichts Rechnung zu tra-
gen.

Das von der Bundesregierung vorgelegte Gesetz zu
den Regelsätzen erfüllt die Vorgaben des Verfas-
sungsgerichts nicht. Das ist der Hauptgrund, warum
die danach durchgeführten Beratungen gescheitert
sind.

Im Vermittlungsverfahren ist über das Bildungspa-
ket mit dem Kostenausgleich für die Kommunen und
über die Frage gesprochen worden, wie das adminis-
trierbar ist. Es ist darüber gesprochen worden, wie
man in der Frage der Mindestlöhne und bei Equal
Pay weiterkommen kann. Natürlich – ich sagte es be-
reits – haben wir auch über die Höhe der Regelsätze
geredet.

Auch aus meiner Sicht stellt das Bildungspaket ei-
nen für alle Seiten tragfähigen Kompromiss dar, auch
wenn man hinsichtlich der Finanzierung nicht in Ju-
bel ausbrechen muss. Die Grundsicherung im Alter,
die damit verknüpft wird, ist schon lange verspro-
chen gewesen. Und wenn man der Bundesanstalt
Mehrwertsteuer wegnimmt, dann zahlen das zur
Hälfte die Länder. Ich bleibe auch bei der Einschät-
zung, dass die Spitzabrechnung, die ausgehandelt
wurde, am Ende einen recht hohen Verwaltungsauf-
wand nach sich ziehen wird. Aber sie ist aus meiner
Sicht ein tragfähiger Kompromiss, der das Gesetz an
dieser Stelle verfassungskonform macht. Das war,
wie gesagt, ein wichtiges Ziel.

Es gibt nur minimale Bewegung bei Mindestlohn
und Equal Pay, obwohl beide Fragen entscheidend
dazu beitragen, ob immer mehr Menschen in
Deutschland gezwungen sein werden, zum Amt zu
gehen und sich dort aufstockende Sozialleistungen
zu holen. Die Anzahl der Aufstocker, die ein exis-
tenzsicherndes Einkommen aus eigener Kraft nicht
erreichen, steigt und steigt und steigt. Es ist in unser
aller Interesse, dem entgegenzuwirken.

Ich möchte vor allem über die Regelsätze reden,
die der Ausgangspunkt der Beratungen und der Pro-
bleme, die wir miteinander haben, waren.

Das Verfassungsgericht hat ausdrücklich und ein-
deutig vom Text her gesagt, dass bei der Berechnung
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der Regelsätze keine Zirkelschlüsse zulässig sind.
Das heißt, man darf in die Berechnung nicht die Ar-
men einbeziehen, aus denen man dann wieder den
Durchschnitt bei der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe bildet. Das ist aber ausdrücklich nicht er-
folgt. Die Bundesregierung berechnet die Regelsätze
so, dass verdeckt Arme und Aufstocker in der Refe-
renzgruppe, aus der wir den Regelsatz ableiten, ent-
halten sind. Das ist einer der zentralen Punkte, die
dazu führen, dass das Gesetz nicht verfassungskon-
form ist. Es ist eines der vielen Manöver zur Senkung
der Regelsätze. Das war ja vor allen Dingen das Ziel:
Es soll möglichst wenig dabei herauskommen. Das ist
aber ausdrücklich gegen das Votum des Verfassungs-
gerichts.

Die Bundesregierung hat willkürliche Eingriffe
getätigt, indem sie nicht mehr, wie früher bei der Re-
gelsatzberechnung, wie vom Verfassungsgericht für
rechtmäßig erklärt und bei allen anderen Haushalts-
größengruppen geschehen, 20 % des unteren Ein-
kommens genommen hat, sondern sich bei Ein-Per-
sonen-Haushalten willkürlich auf 15 % beschränkt
hat. Sie hat aus dem Regelsatz, der eigentlich nach
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe berech-
net werden soll, einzelne Bedarfe herausgerechnet,
wie die Schnittblumen inklusive Grabschmuck. Sie
hat willkürlich die Mobilitätskosten gesenkt. Die
Herausnahme von Tabak und Alkohol wurde hier
schon gefeiert. Darüber kann man sich selbstver-
ständlich unterhalten. Man kann natürlich die Hoheit
über die Stammtische bekommen, wenn man das he-
rausrechnet. Am Ende führt das dazu, dass allen, ob
sie nun rauchen oder nicht, 10 Euro vom Regelsatz
abgezogen werden. Was soll das eigentlich sein?

Arme Menschen dürfen nach dieser Regelsatzbe-
rechnung keine Besuche in Gaststätten und Kantinen
machen, und sie dürfen keine Haustiere halten. Je-
denfalls haben sie kein Geld dafür. Alles Manöver
zur Senkung der Regelsätze! Das Verfassungsgericht
hat aber eindeutig gesagt, dass Verfassungskonfor-
mität nur dadurch entsteht, dass arme Menschen
Wahl- und Ausgleichsmöglichkeiten innerhalb ihres
Budgets haben. Dadurch, dass an jeder auch nur
denkbaren Stellschraube gedreht wurde, um den Re-
gelsatz willkürlich zu senken, wurde die Vorgabe,
dass auch arme Menschen Wahlmöglichkeiten ha-
ben, verhindert.

Obwohl wir alles getan haben, um der Bundesre-
gierung die Hände zu reichen, um wenigstens Ver-
fassungskonformität zu erzielen, wurde das Gesetz
bis zuletzt verbissen verteidigt. Ich finde, für dieses
Gesetz muss man sich schämen. Jedenfalls kann man
auf das dahinterstehende Menschenbild wirklich
nicht stolz sein.

Wir werden uns natürlich konstruktiv an der Suche
nach Ergebnissen beteiligen, so wie bisher auch. Wir
wissen – da machen wir uns keine Illusionen –, dass
keine Regelsätze herauskommen, mit denen man
sich in einem so reichen Land vor arme Menschen
stellen und mit gutem Gewissen sagen kann, dass
man das vertreten kann. Ich glaube nicht, dass das
dabei herauskommen wird. Herauskommen wird

– und dafür werde ich weiter kämpfen –, dass im
Bundesrat ein Regelsatz beschlossen wird, der die
Vorgaben des Verfassungsgerichts erfüllt.

Ich weiß, hier herrscht Kammerton a und man darf
das nicht sagen: Aber man muss einmal schauen, wie
man mit einer Partei zurechtkommt, die vor allen
Dingen gegen spätrömische Dekadenz kämpft. Frü-
her hat sich die FDP als Verfassungspartei geriert. Ich
finde, die gesamte politische Elite kann sich nicht
wieder auf der Nase herumtanzen lassen und Regel-
sätze beschließen, die am Ende vom Verfassungsge-
richt kassiert werden. Das ist jedenfalls inakzeptabel.

Manche wissen, dass ich Finanzsenatorin in Bre-
men bin, einem Bundesland, das um sein finanzielles
Überleben kämpft. Natürlich freuen wir uns, wenn es
denn gelingt, Finanztransfers für die Kommunen zu
bekommen. Aber in meinem Bundesland leben auch
sehr viele arme Menschen. Jeder hier im Hause hat
auch für diese Personen und diese Bevölkerungs-
gruppe eine Fürsorgepflicht und muss sich für sie
einsetzen. Die Tatsache, dass nur noch sehr wenige
dieser Menschen zur Wahl gehen, zeigt, dass sie sich
in vielen Fällen im Stich gelassen fühlen. Das muss
man unbedingt ändern.

Es ist verboten, das Existenzminimum in Deutsch-
land nach Kassenlage zu bestimmen. Über alles müs-
sen wir nach Kassenlage entscheiden, aber nicht
über das Existenzminimum.

Unser Angebot gilt, über alles zu reden, so wie es
der Antrag besagt, und im Vermittlungsausschuss da-
für zu sorgen, dass die Regelsätze verfassungskon-
form ermittelt werden. Wir werden es sicherlich nicht
zulassen, dass auf Sonderbedarfe eingeengt wird; da-
mit kann Verfassungskonformität nicht hergestellt
werden. Wir werden uns an den Verhandlungen kon-
struktiv beteiligen und dafür sorgen, dass Deutsch-
land einen Regelsatz erhält, der nicht vom Gericht
kassiert wird.

Amtierende Präsidentin Dr. Angelica Schwall-

Düren: Vielen Dank, Frau Bürgermeisterin Linnert!

Ich gebe nun das Wort Herrn Minister Dr. Garg
(Schleswig-Holstein).

Dr. Heiner Garg (Schleswig-Holstein): Frau Präsi-
dentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Mich hat der letzte Beitrag dann doch amüsiert. Nach
so viel Einigkeit wurde versucht, Wasser in den Wein
zu schütten. Dabei wird immer wieder vergessen,
sehr geehrte Frau Senatorin, wer den Regelsatz, den
Sie als so menschenverachtend beklagen, vor fünf
Jahren festgesetzt und eingeführt hat. Ich bin da im-
mer wieder erstaunt. Haben Sie sich fünf Jahre dafür
geschämt? Nach Ihrer Rede könnte man diesen Ein-
druck haben.

Ich will deutlich sagen: Ich bin froh, dass es heute
Morgen zu dem Versuch gekommen ist, doch noch zu
einer Einigung zu kommen, was anscheinend auch
gelingt. Ich bin dafür dankbar, weil ich glaube, dass
niemand – schon gar nicht mit eher peinlichen Beiträ-

Karoline Linnert (Bremen)
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gen, wie sie gerade geleistet wurden – gewinnen
würde, wenn wir als verantwortungsvolle Politikerin-
nen und Politiker hier nicht zu einer Regelung kä-
men. Ich will, Schleswig-Holstein will eine tragfä-
hige, eine verfassungsmäßige Lösung.

Ich möchte gern daran erinnern, dass wir es vor ei-
nem Jahr schon einmal geschafft haben, in einer sehr
schwierigen Frage eine Lösung zu finden, und zwar
CDU/CSU, Sozialdemokraten und FDP gemeinsam.
Ich meine die Jobcenter-Reform und die damit ver-
bundene Grundgesetzänderung. Das haben diese
Parteien in harten Verhandlungen, die nicht so sehr
im Licht der Öffentlichkeit standen wie die jetzigen,
miteinander hinbekommen. Auch damals stand eine
entscheidende Frage für die Menschen in diesem
Land auf dem Spiel: ob die Hilfen aus einer Hand
beibehalten werden können oder nicht.

Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich bin
auch der Auffassung, dass man hier nicht Punkte,
Kommas oder Worte interpretieren muss. Vielmehr
muss man Vertrauen in diejenigen haben, die die
Bereitschaft und den Willen gezeigt haben, sich zu-
rück an den Verhandlungstisch zu begeben und tat-
sächlich zu einer Lösung zu kommen, meine Damen
und Herren. Darauf warten Kinder und Jugendliche,
Menschen, die auf Hilfe und Unterstützung angewie-
sen sind.

Ich würde mir von allen Seiten wünschen, dass sich
das, was ich in der letzten Sitzung des Vermittlungs-
ausschusses erleben durfte – ich habe mich immer
gefragt, wo eigentlich die 200 Journalisten sind, für
die teilweise die Reden gehalten wurden –, nicht
wiederholt. Ich würde mir wirklich wünschen, dass es
jetzt gelingt, von diesen Ritualen Abstand zu neh-
men, und dass man in der Sache miteinander redet.

Ich würde mir auch wünschen, dass diese Verhand-
lungen nicht zu einem Politikcasting ausufern, wie
das, teilweise jedenfalls, in den letzten sechs oder
sieben Wochen der Fall gewesen ist. Ich freue mich
immer, die eine oder andere nette Kollegin aus dem
Nachbarland im Fernsehen zu sehen – ich freue mich
wirklich, liebe Manuela Schwesig –, aber ich glaube,
jetzt ist der Zeitpunkt, dass man gemeinsam an einer
Lösung in der Sache arbeitet.

In Richtung Bundesregierung kann ich nur wieder-
holen, was ich schon beim letzten Mal gesagt habe:
Schleswig-Holstein ist dezidiert der Auffassung, dass
das, was die Bundesregierung insbesondere zur
Höhe des Regelsatzes vorgelegt hat, keine Mausche-
lei ist, sondern ein verfassungsgemäßer Vorschlag,
der in diesem Gesetz niedergelegt ist. Ich bin der
Auffassung, dass man über Regelsätze nicht wie auf
dem Markt herumschachern kann, dass über sie auch
nicht verhandelt werden kann, sondern dass sie
transparent und offen berechnet werden müssen. Es
war Auftrag des Bundesverfassungsgerichts, genau
diese Transparenz und diese Offenheit herzustellen.

Selbstverständlich kann man sich gern mehr wün-
schen. Das haben die Kolleginnen und Kollegen vor-
hin schon angesprochen. Die Frage ist nur: Was ma-
chen wir mit der Kassiererin, die in Kiel-Gaarden bei

Lidl an der Kasse den ganzen Tag hart arbeitet? Wie
soll ich der noch erklären, dass sie jeden Tag weiter
zur Arbeit gehen soll, wenn sie im Zweifel sogar
mehr bekommen würde, wenn sie nicht mehr zur Ar-
beit geht?

(Kurt Beck [Rheinland-Pfalz]: Indem man sie 
ordentlich bezahlt!)

– Ich finde, lieber Kollege Kurt Beck, auch an diese
Menschen muss man denken.

(Kurt Beck [Rheinland-Pfalz]: Aber sie nicht 
gegeneinander ausspielen!)

– Sie wissen ganz genau, dass ich in den Fragen Min-
destlohn, Lohnuntergrenze und Equal Pay alles an-
dere als eine dogmatische Haltung an den Tag gelegt
habe. Ich habe das in den vergangenen Wochen sehr
deutlich zum Ausdruck gebracht.

Zu dem Angebot, die Kosten der Grundsicherung
ohne Vorbedingung zu übernehmen, das der Bund
jetzt auf den Tisch gelegt hat: Davon hätte ich, etwas
flapsig formuliert, vor sieben Wochen nicht zu träu-
men gewagt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für
das Land Schleswig-Holstein bedeutet die Über-
nahme der Kosten der Grundsicherung jährlich
140 Millionen Euro mehr Bundesmittel. Schleswig-
Holstein ist ein Konsolidierungsland. Das sind in fünf
Konsolidierungsjahren insgesamt 700 Millionen
Euro mehr Bundesmittel. Wie wollen wir es den
Menschen und unseren Kommunen erklären, dass
wir die ausgestreckte Hand des Bundes ausschlagen!
Ich kann und will das nicht tun.

Deswegen hoffe ich und wünsche mir, dass wir das,
was wir heute offensichtlich gemeinsam beschließen
wollen, ernst meinen und zügig zu Verhandlungen
im Sinne der Menschen kommen. Sie hätten über-
haupt kein Verständnis, wenn sie allabendlich eine
Flotte von Dienstfahrzeugen vor großen Gebäuden
vorfahren sehen, dann werden die Platten mit
Schnittchen – egal wo sie besser schmecken – ge-
filmt, und am Ende kommen frustrierte Politikerinnen
und Politiker heraus und erklären abermals, man
habe sich nicht geeinigt.

Lassen Sie uns gemeinsam rasch zu einer Lösung
kommen! Die Menschen warten darauf. Sie haben es
verdient. Dazu haben sie uns gewählt. Und im Übri-
gen werden wir dafür bezahlt. – Herzlichen Dank.

Amtierende Präsidentin Dr. Angelica Schwall-

Düren: Vielen Dank, Herr Minister Dr. Garg!

Nun hat Frau Ministerin Schwesig (Mecklenburg-
Vorpommern) das Wort.

Manuela Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern):
Vor genau einem Jahr hat das Bundesverfassungsge-
richt der Politik den Auftrag erteilt, die Weichen in
der Sozialpolitik neu zu stellen. Im Kern des Urteils
geht es um die Menschenwürde. Ich gehe davon aus,
dass dieses Hohe Haus diesen Wert in unserer demo-
kratischen Gesellschaft nicht in Frage stellt.

Dr. Heiner Garg (Schleswig-Holstein)
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Es geht darum, Kindern und Erwachsenen ein

menschenwürdiges Existenzminimum zu garantie-
ren. Das heißt für mich, dass Kinder und Jugendliche
unabhängig von der Situation ihrer Eltern Chancen
auf Bildung und auf Teilhabe haben müssen, dass
Menschen, die arbeiten, auch davon leben können,
dass diejenigen, die – noch – keine Arbeit haben,
möglichst schnell in Arbeit kommen, und dass dieje-
nigen, die nicht arbeiten können, unsere faire Unter-
stützung erhalten.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts war eine
Klatsche für die Politik. Lieber Heiner Garg: Ja, Rot-
grün trägt dafür die Verantwortung, ja, auch
Schwarzgelb hat im Bundesrat mitgewirkt! Diese
ganzen Geschichten, wer da wie Schuld hat, sind
ausgetragen worden. Es hat keinen Sinn, darüber
noch zu diskutieren. Ich will für diejenigen sprechen,
die von Seiten der Sozialdemokratie beteiligt waren.

Wir haben es schon einmal erlebt, dass das wich-
tigste Gericht in unserem Land der Politik etwas ins
Stammbuch geschrieben hat – erlauben Sie mir, an
dieser Stelle Klartext zu reden –: Ihr habt in der
Frage, wie man das menschenwürdige Existenzmini-
mum ermittelt, versagt, ihr habt das nicht richtig ge-
macht, obwohl sich, wovon ich ausgehe, auch damals
alle Mühe gegeben haben. Ich glaube nicht, dass
man im Bundestag und im Bundesrat verantwor-
tungslos gehandelt hat. Aber es gibt dieses Urteil. 

Ich gehöre zu denen, die die Sorgen und Beden-
ken, die uns von Fachexperten, von Sozialrichtern
vorgetragen worden sind, sehr ernst nehmen. Ich
bitte darum, dass diese bei den weiteren Gesprächen
auch im Hinblick auf das große Thema „Vertrauen“
respektiert werden. Das heißt nicht, dass man sich
immer in allen Punkten einig sein muss.

Nach meinem Eindruck haben wir in den vergan-
genen sieben Wochen konstruktiv miteinander ge-
sprochen. Es ist ein Komplex, in dem viele Themen
eine Rolle spielen. Die Menschen ärgern sich zu
Recht, dass nach einem Jahr noch kein gutes Gesetz
in Kraft getreten ist. Das liegt auch daran, dass das
Gesetz erst in letzter Minute in den Bundesrat einge-
bracht worden ist, so dass man auch im Vermittlungs-
ausschuss noch im vergangenen Jahr nicht hätte fer-
tig werden können, es sei denn nach einer Nacht-
und Nebelaktion wie damals vor vielen Jahren. Wenn
die Bundesregierung hier keine Mehrheit hat und
daher vielleicht auf den Vermittlungsausschuss ange-
wiesen ist, muss das in die Zeitplanung einbezogen
werden. Der Vermittlungsausschuss ist keine Kun-
gelrunde, sondern er gehört zum demokratischen
Verfahren. Für ihn muss Zeit eingeplant werden.

Wir haben in den vergangenen sieben Wochen
sehr intensiv miteinander beraten. Wir haben uns in
vielen Punkten angenähert und sind zusammenge-
kommen. Zwar waren noch harte Punkte offen, aber
ich hatte nicht den Eindruck, dass wir uns nicht eini-
gen könnten. Dann hieß es von der Bundesregierung:
Wir verhandeln nicht weiter, und der Verhandlungs-
tisch ist verlassen worden.

Ich bin deswegen ausdrücklich dankbar dafür, dass
sich die SPD-Länder darauf verständigt haben, Kurt
Beck mit seiner starken Stimme in der Länderkam-
mer zu bitten, mit den Ministerpräsidenten der CDU
darüber zu sprechen, ob wir die Gespräche nicht fort-
setzen können, um die Punkte, die wir noch nicht ge-
klärt haben, zusammenzubringen; das zeigt der An-
trag. Ich bin der festen Überzeugung: Das kann
gemeinsam gelingen, wenn wir es wollen und nicht
wieder einer den Verhandlungstisch verlässt. Es
muss uns gelingen; denn niemand versteht es, wenn
wir es nicht schaffen, für mehr als sechs Millionen
Menschen gute Lösungen auf den Weg zu bringen.

Im Interesse des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern liegt es, dass wir darüber sprechen, wie die
Teilhabe von Kindern und Jugendlichen gesichert
werden kann. Die Idee, sie über die Kommunen zu
organisieren und die zusätzlichen Hilfen des Bundes
an Kitas, Schulen, Vereine – da, wo schon etwas ge-
schieht – anzudocken, ist der richtige Weg. Aber es
sollte bei der vereinbarten Istkostenabrechnung blei-
ben; denn wir können den Kommunen nicht wieder
eine Aufgabe übertragen und sie auf den Kosten da-
für sitzenlassen. Im weiteren Sinne bedeutet das,
dass über Gebührenerhöhungen wieder die Bürger
die Zeche bezahlen, wenn sich Löcher im Haushalt
auftun.

Uns darauf zu einigen, was heute so logisch klingt,
nämlich mit der Umsetzung die Kommunen zu beauf-
tragen, die für die Kinder- und Jugendarbeit zustän-
dig sind, und Kinder nicht wie kleine Langzeit-
arbeitslose zu behandeln, dafür haben wir fünf der
sieben Wochen gebraucht. Ich hätte mir gewünscht,
dass dies schneller gegangen wäre.

Was mir wichtig ist: Wir sind vor zwei Wochen ge-
meinsam vor die Presse getreten und haben verspro-
chen, dass es zur Istkostenabrechnung kommt, wenn
die Kommunen diese Aufgabe übernehmen. Nach
unserer Einschätzung ist sie mit dem, was im Zusam-
menhang mit den KdU und der Revisionsklausel der-
zeit vorliegt, nicht gewährleistet.

Ich will ausdrücklich um einen anderen Weg wer-
ben, den über Artikel 91e. Es gibt unterschiedliche
Auffassungen, ob dies verfassungsrechtlich möglich
ist. Verfassungsprofessoren haben in zwei Rechtsgut-
achten ausgeführt, dass es möglich ist. Es kann nicht
angehen, dass unsere Verfassungsbedenken hin-
sichtlich des Regelsatzes vom Tisch gewischt werden,
wenn aber ein Weg der Finanzierung vom Bund an
die Kommunen gefunden werden soll, geht alles
nicht. Wir wären auch zu einer Änderung des Grund-
gesetzes bereit gewesen, um einen guten Weg der
Finanzierung zu finden. Das sind uns Kinder wert.

Ich war froh darüber, dass es in den Verhand-
lungsrunden eine weitere starke Länderstimme auf
der B-Seite gab, Herr Seehofer. So haben wir ge-
meinsam vereinbart, dass bei denjenigen Kommu-
nen, die eine Infrastruktur für Leistungen für Kinder
haben – z. B. Mittagessen –, das Geld ankommen
muss. Diejenigen, die noch nicht viel tun, müssen ei-
nen Anreiz haben, zukünftig aktiver zu werden. Das
muss am Ende stehen. Werden alle gleich behandelt
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und wird das Bildungspaket vielleicht sogar noch ge-
deckelt, ist das nicht gewährleistet. Das kann nicht in
unserem Interesse sein. Der vorliegende Vorschlag
berücksichtigt nicht, dass das Bildungspaket laut
Auskunft der Kommunen derzeit noch um 600 Mil-
lionen Euro unterfinanziert ist.

Sehr geschätzter Herr Bode, Sie haben den Land-
kreistag zitiert. Ich darf den Deutschen Städte- und
Gemeindebund erwähnen. Er warnt davor, das, was
auf dem Tisch liegt, anzunehmen. Sie wissen, dass
viele Städte in Deutschland massiv überschuldet
sind.

Natürlich klingen die vielen Milliarden gut, aber
dann müssen wir auch ehrlich sagen, wie sie sich zu-
sammensetzen. Wir sind sehr dafür – ich glaube, da-
rüber sind wir alle uns einig –, dass die Grundsiche-
rung im Alter von den Kommunen auf den Bund
übergeht. Aber die 12 Milliarden Euro sollen gegen-
finanziert werden. Es ist nicht so, wie es hier darge-
stellt wird, dass die Übernahme der Grundsicherung
im Alter ohne Bedingungen kommt.

Bedingung eins: Wir verzichten auf den aktuellen
KdU-Streit im Wert von 1,8 Milliarden Euro pro Jahr.
Das haben wir partei- und länderübergreifend 16:0
beschlossen. Das macht auf den Zeitraum der Entlas-
tung bei der Grundsicherung im Alter auch 9 Milliar-
den Euro aus.

Ich wiederhole: Die Kommunen haben uns vorge-
rechnet, dass das Bildungspaket derzeit um 600 Mil-
lionen Euro unterfinanziert ist. Das macht auf den
gleichen Zeitraum 3 Milliarden Euro aus. Also sind
wir bei 12 Milliarden Euro gegen 12 Milliarden Euro.

Die Frage ist, wie wir uns am Ende einigen. Man
sollte sich einigen, weil es wichtig ist, in der Frage
der Grundsicherung im Alter voranzukommen. Wir
sollten aber nicht so tun, als ob es einen Milliardenre-
gen gibt, der nicht gegenfinanziert wird. Hinzu
kommt, dass wir uns 4 Milliarden Euro aus der BA
holen, mit denen wir einmal die Beiträge gestützt ha-
ben, was uns allen arbeitsmarktpolitisch wichtig ist.

Den Umsatzsteuerpunkt bezahlen die Länder auch
mit 2 Milliarden Euro. Wenn wir an dem Geldsegen
für die Kommunen beteiligt sind, habe ich den
Wunsch an den Bund, dass wir auch erwähnt werden;
denn die Übernahme der Hälfte ergibt eine stolze
Summe. So viel zum Geld!

(Zuruf: Sehr richtig!)

Bei den zukünftigen Gesprächen sollten wir ge-
meinsam hinschauen. Wir sind uns einig: Istkosten-
abrechnung bei den Kommunen! Die Kommunen, die
etwas tun, müssen das Geld bekommen. Diejenigen,
die nichts tun, müssen den Anreiz haben, zukünftig
mehr zu tun.

Zum Thema Mindestlohn hat Ministerpräsident
Seehofer alles gesagt. Ich bin dankbar, dass Sie dar-
gestellt haben, warum es wichtig ist, über den Min-
destlohn in diesem Zusammenhang zu diskutieren.

Es geht auch darum, die Menschen in Arbeit zu
bringen. Deswegen haben wir darüber diskutiert, ob

es richtig ist, die Arbeitsmarktmittel in diesem Zu-
sammenhang zu kürzen.

Beim Thema Bildung ist für Mecklenburg-Vorpom-
mern entscheidend – das war der Punkt, den wir
eingebracht haben –, dass wir uns, wie es Minister-
präsident Seehofer dargestellt hat, nicht nur um die
Kinder kümmern, deren Eltern von Hartz IV leben
müssen, sondern auch um die Kinder von Geringver-
dienern. Das sind neben den Empfängern von Kin-
derzuschlag auch die von Wohngeld. Wenn die Kom-
munen das übernehmen, müssen sie am Ende auch
das Geld dafür bekommen, sonst können sie es nicht
umsetzen. Wir fordern Konnexität ein. So schlicht
sind die Dinge.

Beim Thema Bildung müssen wir auch noch einmal
über den Einsatz von Jugendsozialarbeitern nach-
denken. Wir müssen überlegen, wie die Teilhabe ge-
sichert werden soll. Es ist ein Irrtum zu glauben: Die
Kommunen bekommen den Geldregen – der nicht
nur ein „Nettogeldregen“ ist, wie ich soeben klarge-
macht habe – und können davon Jugendsozialarbei-
ter, Schulsozialarbeiter einstellen. Viele Kommunen,
die jetzt entlastet werden, haben schlichtweg nur we-
niger Schulden. Der Innenminister, egal ob von der
SPD, der CDU oder einer anderen Partei, wird sagen:
Deswegen könnt Ihr nicht noch eine neue freiwillige
Leistung einführen.

Es ist uns wichtig, die Bildungsinfrastruktur aus-
zubauen, so wie es schon unter Rotgrün, unter
Schwarzgelb geschehen ist, jetzt mit zusätzlichen Ju-
gendsozialarbeitern. Wir sollten zumindest in den
Brennpunkten beginnen. Ich weise darauf hin, dass
50 % der sogenannten Problemschüler in 10 % der
Schulen sind. Wir müssen den Einstieg schaffen.
Denn durch Bildungsteilhabe, durch Unterstützung,
damit Kinder und Jugendliche ihren Weg in der
Schule machen, können wir sicherstellen, dass zu-
künftig weniger Erwachsene von Transferleistungen
abhängig sind. Das muss unser gemeinsames Inte-
resse sein.

Zu guter Letzt möchte ich zum Regelsatz – Herr
Seehofer hat ein Rechenbeispiel vorgetragen – sa-
gen: Es gibt viele Bedenken. Wir haben ein Modell
für die Aufstocker vorgetragen, das weniger als Ihr
Beispiel gekostet hätte. Damit will ich nur deutlich
machen – ich möchte das nicht vertiefen; denn ich
glaube, langsam sind alle die Regelsatzproblematik
leid, wenn immer wieder neue Dinge kommen –: Uns
ging es nicht um die Höhe des Geldes, sondern da-
rum, Punkte zu ändern, durch die wir die Sorge, dass
der Regelsatz verfassungswidrig sein könnte, zumin-
dest mindern können.

Wenn Demokraten in den Ländern die Sorge ha-
ben, dass wir wieder vor dem Verfassungsgericht
scheitern, dann muss das aufgenommen werden. Das
kann nicht vom Tisch gewischt werden nach dem
Motto: Das alles interessiert uns nicht. Das gehört
dazu, wenn wir die Gespräche mit Grundvertrauen
fortführen wollen. Darum werbe ich.

Wir sollten nicht anfangen, den Beschluss zu inter-
pretieren, in der Länderkammer ohnehin nicht. Die
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Länder haben entschieden, dass die Gespräche fort-
gesetzt werden, dass alle wieder an den Verhand-
lungstisch zurückkommen. Grundvertrauen bedeu-
tet, dass das bereits gemeinsam Erzielte möglichst
gut umgesetzt werden sollte. Am Ende geht es da-
rum, in den nächsten Tagen Türen aufzumachen,
nicht wieder zuzuschlagen. Darum werbe ich im Inte-
resse der Kinder unseres Landes.

Amtierende Präsidentin Dr. Angelica Schwall-

Düren: Vielen Dank, Frau Ministerin Schwesig! 

Als Nächster hat Herr Ministerpräsident Müller
(Saarland) das Wort.

Peter Müller (Saarland): Frau Präsidentin! Meine
sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte nur
zwei Bemerkungen machen, eine zum Gang der De-
batte und eine zu dem Beschluss, den wir heute ge-
meinsam fassen. 

Die Bemerkung zum Gang der Debatte haben Sie,
liebe Frau Kollegin Linnert, veranlasst. Sie haben ge-
sagt, für das vorliegende Gesetz müsse man sich
schämen. Das war Ihre Formulierung. Nun enthält
dieses Gesetz eine Erhöhung des Regelsatzes, d. h.
mehr Leistungen für Hartz-IV-Empfänger. Es enthält
darüber hinaus eine ganze Reihe weiterer Leis-
tungen, von denen insbesondere die Kinder von
Hartz-IV-Empfängern im Rahmen des Bildungspake-
tes profitieren werden. Im Vergleich zur geltenden
Rechtslage ist dieses Gesetz eine deutliche Verbesse-
rung. Dafür wollen Sie sich schämen.

Nun stellt sich die Frage: Was ist mit der aktuell
geltenden Rechtslage? Wenn Sie sich schon für eine
verbesserte Rechtslage schämen, welche Qualifizie-
rung muss dann für das geltende Recht zugrunde
gelegt werden? Dieses Recht ist rotgrünes Recht,
Frau Kollegin Linnert. Deshalb hat Frau Kollegin
Schwesig recht, wenn sie sagt: Hören wir doch auf,
auf dieser Ebene miteinander zu reden!

(Beifall Horst Seehofer [Bayern])

Das dient der Sache in keiner Weise. Es baut mög-
licherweise zusätzliche Hürden auf bei dem Versuch,
einen Zustand zu reparieren, der jetzt schon von der
Mehrheit der Menschen als Politikversagen wahrge-
nommen wird. Dass wir heute nicht entscheidungsfä-
hig sind, empfinden die Menschen – zu Recht – als
Versagen der politischen Verantwortungsträger, als
unser gemeinsames Versagen über alle Parteigren-
zen hinweg. Deshalb muss es doch unser gemeinsa-
mes Bestreben sein, so schnell wie irgend möglich
über diesen Zustand hinwegzukommen und eine Lö-
sung in der Sache zu finden.

Sosehr ich es begrüße, dass Sie die rotgrüne Ver-
antwortung für die geltende Rechtslage klargestellt
haben, Frau Kollegin Schwesig, haben Sie mich zu
meiner zweiten Bemerkung veranlasst: Der Be-
schluss, den wir fassen, den Vermittlungsausschuss
anzurufen, ist von beachtlicher Klarheit. Ich will ihn
einmal vorlesen, damit klar ist, worüber wir reden:
Wir begehren eine „Überarbeitung des Gesetzes …

die geeignet ist, die in den Beratungen des Deut-
schen Bundestages und des Bundesrates deutlich ge-
wordenen unterschiedlichen Positionen zu überbrü-
cken“. Das können doch nur die Positionen sein, die
sich auf das Gesetz beziehen. Was nicht im Gesetz
steht, kann nicht Gegenstand der Überarbeitung
sein.

Deshalb fällt es mir schwer nachzuvollziehen,
wieso wir im Gang der Debatte jetzt wieder all die
Themen aufrufen, die Gegenstand des politischen
Paketes, aber nicht des Gesetzes sind. Über Mindest-
löhne steht nichts im Gesetz. Über Kosten der Grund-
sicherung steht nichts im Gesetz. Wenn wir schnell
zu einer Lösung kommen wollen, sage ich voraus,
sind wir gut beraten, uns im Vermittlungsverfahren
ausschließlich auf die Gegenstände, die im Gesetz
geregelt sind, zu beschränken.

Das politische Paket sollte nicht noch einmal zur
Disposition gestellt werden, nicht nur, weil dies die
Beratungen erschwert, sondern weil das, was in den
Protokollerklärungen der Bundesregierung festge-
halten worden ist, für die Länder ein grandioses
Angebot ist. Schauen wir uns einmal an, was alles
erklärt worden ist: Übernahme der Kosten der
Grundsicherung! Umstellung bei den Kosten der Un-
terkunft! Wir kämpfen doch seit Jahren darum, dass
es nicht nach der Zahl der Bedarfsgemeinschaften,
sondern nach den tatsächlichen Kosten und deren
Entwicklung geht. Alles das ist zugestanden. Des-
halb sollten wir froh darüber sein, dass nach dem
Gang der Debatte – und so habe ich es verstanden –
all das nicht mehr zur Disposition gestellt wird. Es
bleibt bei diesen Protokollerklärungen. Das ist prima. 

(Horst Seehofer [Bayern]: Das heißt, er will 
das Geld!)

Das sollten wir hier auch festhalten. Die Bundes-
ministerin wird sicher ausdrücklich bestätigen, dass
es dabei bleibt. Das ist für die Länder wirklich eine
grandiose Geschichte. 

Wir sollten uns darauf beschränken, zügig und
schnell über die Punkte zu reden, bei denen es mit
Blick auf das Gesetz und die Regelungsgegenstände
des Gesetzes unterschiedliche Positionen gibt. 

Unterschiedliche Positionen gibt es erstens in der
Frage des Regelsatzes. Ich will nur am Rande bemer-
ken: Nach meiner begrenzten Wahrnehmungsfähig-
keit steht in der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts an keiner Stelle etwas zur Höhe des
Regelsatzes. Das Bundesverfassungsgericht beschäf-
tigt sich ausschließlich mit der Transparenz bei der
Festsetzung des Regelsatzes. Deshalb kann aus dem
Urteil nicht abgeleitet werden, dass der Regelsatz zu
niedrig festgesetzt ist. Gleichwohl ist es ein Rege-
lungsgegenstand des Gesetzes. Darüber sollten wir
im Vermittlungsverfahren reden. 

Das zweite Thema wird ausdrücklich angespro-
chen: Sonderbedarfe.

Wenn wir uns auf diese beiden Themen beschrän-
ken, müsste es möglich sein, in sehr überschaubarer
Zeit zu einem Ergebnis zu kommen – im Interesse der
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betroffenen Menschen, im Interesse der Hartz-IV-
Empfänger und vor allem ihrer Kinder. Es müsste
möglich sein, insbesondere das Bildungspaket zu be-
schließen und schnell umzusetzen. 

Dann hätten wir nicht nur Politikversagen geheilt,
sondern auch etwas zur Fortentwicklung des sozialen
Friedens in unserem Land getan. Das ist die Aufgabe,
vor der wir stehen. Deshalb warne ich davor, uns mit
anderen Themen zu belasten und dadurch die Ent-
scheidungsfindung zu verhindern. 

Amtierende Präsidentin Dr. Angelica Schwall-

Düren: Vielen Dank, Herr Ministerpräsident Müller! 

Als Nächste hat die Bundesministerin für Arbeit
und Soziales, Frau Dr. von der Leyen, das Wort. 

Ich sehe gerade, dass es eine weitere Wortmeldung
von Herrn Ministerpräsident Beck gibt. Ich bitte noch
um etwas Geduld, Frau von der Leyen. 

Kurt Beck (Rheinland-Pfalz): Frau Präsidentin,
meine Damen und Herren! Pardon, Frau Bundes-
ministerin! Lieber, verehrter Herr Kollege Müller, es
ist schade, dass Sie heute Morgen nicht da sein konn-
ten.

(Peter Müller [Saarland]: Wann war ich nicht da?)

– Heute Morgen, als wir die Begründung und den
Text, den wir jetzt beschließen, miteinander bespro-
chen haben. 

(Peter Müller [Saarland]: Davon habe ich nichts 
gewusst!)

– Das ist kein Vorwurf. Der Termin ist spontan zu-
stande gekommen, weil wir eine Lösung finden woll-
ten. 

Teil der Lösung und dieses Textes ist es, dass wir
die Themata, die im Zusammenhang mit diesem Ge-
setz besprochen worden sind, in unsere Überlegun-
gen einbeziehen wollen. Das war die Grundlage da-
für, dass wir uns verständigen konnten. 

Wir haben uns darüber hinaus darauf verständigt
– das ist in gleichlautenden Aussagen von Kollegen
Seehofer und mir für alle erklärt worden –, dass wir
innerhalb dieses Rahmens versuchen, einen Korridor
zu finden, der keine Überfrachtung, aber eben auch
kein Ausschließen denkbarer Lösungsgrundlagen
darstellt. Darauf haben wir uns die Hand gegeben
und gesagt: Das ist die Grundlage, damit alle in die-
sem Haus zusammenbleiben können. 

Mir ist es wichtig, das noch einmal zu verdeutli-
chen und zu Protokoll zu erklären. Auf dieser Grund-
lage haben wir uns verständigt. Ich würde herzlich
darum bitten, dass wir es auch dabei belassen. – Vie-
len Dank. 

(Horst Seehofer [Bayern]: Ich bestätige das 
ausdrücklich!)

Amtierende Präsidentin Dr. Angelica Schwall-

Düren: Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident
Beck!

Gibt es weitere Wortmeldungen aus den Reihen
des Bundesrates? – Das ist nicht der Fall. 

Dann hat die Bundesministerin für Arbeit und So-
ziales, Frau Dr. von der Leyen, das Wort. 

Dr. Ursula von der Leyen, Bundesministerin für Ar-
beit und Soziales: Frau Präsidentin, meine Damen
und Herren! Horst Seehofer ist seit mindestens
30 Jahren in diesem Hohen Haus, ich habe hier bis-
her nur sieben Jahre erlebt. 

(Horst Seehofer [Bayern]: Das reicht auch!)

– Das reicht, um zu wissen, dass es aus gutem Grund
eine lange Tradition gibt, dass wir in grundlegenden
sozialpolitischen Fragen breiten Konsens finden.
Das erhöht die Legitimität der Entscheidungen und
die demokratische Akzeptanz. 

Deshalb möchte ich sagen: Nach dem, was ich hier
gehört habe, Frau Schwesig, haben Sie endlich den
Ton der Vernunft gefunden. Nach dem erneuten Auf-
tritt mit Maximalforderungen im Bundestag hat sich
in den letzten Stunden etwas verändert. Wenn wir
das nach außen auch so durchhalten, ist das eine Ba-
sis, auf der wir miteinander reden können. 

Herr Beck, ich nehme Sie gerne beim Wort. Sie ha-
ben soeben gesagt: keine Überfrachtung. Ich glaube,
das ist das Motto des Tages: keine Überfrachtung,
sondern Konzentration auf das Wesentliche, um ei-
nen grundlegenden sozialpolitischen Konsens herzu-
stellen. Das Credo des obersten Gerichts ist gewe-
sen: Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Wir
korrigieren hier ein Gesetz aus dem Jahr 2003, ver-
abschiedet von Bundestag und Bundesrat, das
schlichtweg die Kinder ignoriert hatte und den trauri-
gen Namen „Hartz“ trägt. 

Die Entscheidung des Gerichts habe ich als Chance
verstanden, für die Kinder grundlegend etwas zu
verändern. Die Idee ist doch, dass bedürftige Kinder
einen Rechtsanspruch haben – es ist kein Almosen,
keine freiwillige Leistung – auf das Mitmachen mit
Gleichaltrigen dort, wo sie nachmittags und am Wo-
chenende sind, in den Vereinen; auf das Mittagessen
in den Schulen und Kitas, mit diesem Gesetz auch in
den Horten; auf Schulfahrten; auf das Schulbasis-
paket, das es vorher schon gab; auf eintägige Klas-
senfahrten. Mir sagen Lehrer, sie wüssten ganz ge-
nau, welche Kinder von Hartz IV lebten; denn bei
eintägigen Klassenfahrten sind sie zu Hause geblie-
ben oder haben herumgedruckst, weil sie das Ein-
trittsgeld beispielsweise für den Zoo nicht hatten.
Entscheidend sind auch die Lernhilfen, damit es
eben nicht davon abhängt, ob die Eltern einen Hoch-
schulabschluss oder keinen Schulabschluss haben,
dass das Kind in der Schule eine Chance hat mitzu-
kommen, oder hoffnungslos abgehängt wird, wenn
die ersten Probleme auftreten. 

Meine Damen und Herren, mit diesem Bildungspa-
ket schreiben wir Sozialgeschichte. Statt bloßer Ver-
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sorgung schaffen wir durch einen Rechtsanspruch
die Voraussetzung für bessere Lebenschancen. Da-
rauf bin ich stolz. 

Hinzu kommt – das ist den klugen Verhandlungen
der Ländervertreter jeder Couleur zu verdanken –,
dass die Kommunen nachhaltig entlastet werden.
Die Kosten für das Bildungspaket und die Grund-
sicherung für Ältere und Erwerbsgeminderte wer-
den übernommen. 

Lassen Sie mich nur drei Zahlen nennen: Allein im
ersten Jahr beträgt die Entlastung für die Kommunen
5 Milliarden Euro. Bis zum Jahr 2015 sind es 20 Mil-
liarden, bis zum Jahr 2020 54 Milliarden. Das heißt:
Das Bildungspaket, das wir für richtig halten, ist in
den Kommunen voll finanziert, der Streit über die
Kosten der Unterkunft ist ein für allemal beigelegt,
und es gibt eine Milliardenentlastung durch die
Übernahme der Grundsicherung. Meine Damen und
Herren, die Kommunen werden es nicht verstehen,
wenn Sie die ausgestreckte Hand ausschlagen.

Ich freue mich, dass inzwischen hohe Akzeptanz
für das Bildungspaket da ist. Mit Schmunzeln erin-
nere ich mich an das Jahr 2010, als es viele noch ve-
hement bekämpften. Wenn sich manche heute gern
mit fremden Federn schmücken und sie bunter ma-
chen wollen – sei's drum. Es hat sich gelohnt!

Die Botschaft dieses Tages lautet: Die Kinder und
die Kommunen sind die Gewinner der Verhandlun-
gen. 

Meine Damen und Herren, zum Regelsatz bleibt
festzuhalten: Das Existenzminimum ist unantastbar.
Aber was Politik obendrauflegt – sie hat das Recht
dazu –, ist auch eine Frage des Maßhaltens mit dem
Geld der Bürgerinnen und Bürger, denen wir unsere
Entscheidungen erklären müssen. Die Konsequenzen
einer Überschreitung müssten wir all denen erklären,
die am Existenzminimum leben und jeden Euro um-
drehen müssen, aber auch jenen, die jeden Tag durch
Arbeit ihr Einkommen verdienen und ebenfalls jeden
Euro umdrehen müssen.

Wenn ich die Debatte heute richtig verstanden
habe, dann ist unser Schwerpunkt, das Existenzmini-
mum für Erwachsene wie für Kinder zu sichern. Fer-
ner gilt: Arbeit anbieten, Arbeit schaffen – das führt
heraus aus der Abhängigkeit von Transferleistungen!
Die Sonderbedarfe regeln! Den Kindern das Mitma-
chen und den Zugang zu Bildung ermöglichen! 

Ich hoffe, das ist der große sozialpolitische Kon-
sens, den wir alle miteinander nicht nur hier im
Hause, sondern auch draußen im Land bekräftigen. –
Vielen Dank.

Amtierende Präsidentin Dr. Angelica Schwall-

Düren: Vielen Dank, Frau Bundesministerin Dr. von
der Leyen!

Das Wort hat Herr Staatsminister von Klaeden
(Bundeskanzleramt).

Eckart von Klaeden, Staatsminister bei der Bundes-
kanzlerin: Frau Präsidentin, meine Damen und Her-
ren! Der guten Ordnung halber weise ich darauf hin,
dass die Protokollerklärungen, die die Bundesregie-
rung in diesem Verfahren abgegeben hat, unter der
Bedingung gelten, dass wir zu einem echten Vermitt-
lungsergebnis kommen und dieses Hohe Haus dem
Gesetz dann zustimmt. 

Herr Ministerpräsident Beck, da Sie mich persön-
lich angesprochen haben, will ich meiner Zuversicht
Ausdruck verleihen, dass auch zu dem zu beschlie-
ßenden Anrufungsbegehren eine gute Lösung gefun-
den wird. 

Amtierende Präsidentin Dr. Angelica Schwall-

Düren: Vielen Dank, Herr Staatsminister von Klaeden!

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor.

Wir kommen zur Abstimmung. Hierzu liegt Ihnen
ein Antrag aller Länder auf Anrufung des Vermitt-
lungsausschusses vor.

Ich beginne mit dem Antrag auf Anrufung des Ver-
mittlungsausschusses. Wer ist dafür? – Das ist ein-
deutig die Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat den Vermittlungsaus-
schuss angerufen. 

Wir kommen zu Punkt 77:

Tierschutzgerechte Haltung von Legehennen –
Entschließung des Bundesrates zur Umsetzung
der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 12. Oktober 2010 zum Abschnitt 3
der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung
– Antrag des Landes Rheinland-Pfalz gemäß
§ 36 Absatz 2 GO BR – (Drucksache 49/11)

Dem Antrag des Landes Rheinland-Pfalz ist Nord-
rhein-Westfalen beigetreten.

Mir liegt die Wortmeldung von Frau Staatsministe-
rin Conrad (Rheinland-Pfalz) vor.

(Unruhe – Zahlreiche Anwesende verlassen
den Plenarsaal)

Margit Conrad (Rheinland-Pfalz): Frau Präsidentin!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe
Verständnis dafür, dass nach der Debatte zum vorhe-
rigen Tagesordnungspunkt Unruhe herrscht. Aber
auch der Entschließung, über die wir unter diesem
Tagesordnungspunkt beraten, liegt eine Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts zugrunde.

Bereits im vergangenen Oktober hat das höchste
Gericht in Deutschland über die Normenkontroll-
klage des Landes Rheinland-Pfalz entschieden und
die Regelung zur Legehennenhaltung aus dem Jahr
2006 für nichtig erklärt. Nicht nur wir sind der Mei-
nung, dass dies ein Erfolg für den Tierschutz ist.

Sie wissen: Die Legehennenhaltung – generell die
Art und Weise, wie wir mit Nutztieren umgehen – ist
so etwas wie ein Symbol für den Tierschutz gewor-
den; denn damit verbunden ist die Frage, wie ernst

Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen


